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Erster Abschnitt
Der Landtag und seine Organisation

I. Mitglieder des Landtages

§ 1
Rechte und Pflichten der Mitglieder

des Landtages

(1) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

(2) Die Mitglieder des Landtages sind verpflichtet, an den Arbeiten des Landtages
teilzunehmen. Der Präsident oder die Präsidentin* ) kann Mitglieder des Landtages
für bestimmte Zeit beurlauben.

(3) Im Übrigen gelten das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Landtages von Sachsen-Anhalt (Abgeordnetengesetz Sachsen-Anhalt) und die
Verhaltensregeln für Mitglieder des Landtages (Anlage zu dieser Geschäftsordnung).

II. Fraktionen

§ 2
Bildung der Fraktionen

(1) Fraktionen sind Vereinigungen, zu denen sich mindestens fünf Mitglieder des
Landtages zusammenschließen können, die derselben Partei angehören oder von
derselben Partei als Wahlbewerber aufgestellt worden sind, falls diese Partei minde-
stens den nach dem Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Anteil
an der Gesamtstimmenzahl erreicht hat. Den Parteien stehen Listenvereinigungen
gleich. Jedes Mitglied des Landtages darf nur einer Fraktion angehören. Fraktionen
können Gäste aufnehmen. Schließen sich abweichend von Satz 1 Mitglieder des
Landtages zusammen oder wollen Mitglieder des Landtages nach Ablauf eines Mo-
nats nach der Konstituierung eine neue Fraktion bilden, bedarf die Anerkennung als
Fraktion der Zustimmung des Landtages.

*) Werden die in dieser Geschäftsordnung vorgesehenen Ämter von Frauen wahr-
genommen, führen sie die Amtsbezeichnung in der weiblichen Sprachform.
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(2) Ist eine Entscheidung des Landtages über die Anerkennung als Fraktion zu tref-
fen, so berät darüber zunächst der Ältestenrat. Er schlägt dem Landtag in einer
Beschlussempfehlung die Entscheidung vor.

(3) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der Vorsitzenden, Mit-
glieder und Gäste sowie die Satzung sind dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen.
Der Präsident soll die Führung einer Bezeichnung untersagen, die die durch die
Fraktion verfolgten politischen Ziele nicht klar erkennen lässt oder eine Unterschei-
dung gegenüber anderen Fraktionen nicht gewährleistet.

§ 3
Berechnung der Fraktionsstärke

Für die Berechnung der Fraktionsstärken und der Höchstzahlen gelten Gäste als
Fraktionsmitglieder.

III. Präsident und Vizepräsidenten,
Schriftführer

§ 4
Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten

(1) Der Landtag wählt seinen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten für die Dauer
der Wahlperiode.

(2) Die stärkste Fraktion schlägt ein Mitglied des Landtages für die Wahl zum Präsi-
denten vor. Die Fraktionen, auf die nach dem Höchstzahlverfahren die zweite und
dritte Höchstzahl entfällt, schlagen je Höchstzahl ein Mitglied des Landtages für die
Wahl zum Vizepräsidenten vor. § 3 findet keine Anwendung. Die Fraktionen können
eine andere Verteilung der Vorschlagsrechte vereinbaren.

(3) Der Landtag wählt den Präsidenten und die Vizepräsidenten einzeln nacheinan-
der mit Stimmzetteln. Wenn kein anwesendes Mitglied des Landtages widerspricht,
kann durch Handzeichen und können beide Vizepräsidenten in einem Wahlgang
gewählt werden.

(4) Ein vorgeschlagenes Mitglied des Landtages ist gewählt, wenn es die Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird es nicht gewählt, so kann die vor-
schlagsberechtigte Fraktion ein anderes Mitglied des Landtages vorschlagen.
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(5) Der Präsident und die Vizepräsidenten verlieren ihr Amt, wenn sie aus der Frak-
tion, die sie vorgeschlagen hat, ausscheiden.

(6) Der Landtag kann den Präsidenten und die Vizepräsidenten auf Antrag der Mehr-
heit der Mitglieder des Landtages durch Beschluss abberufen. Der Landtag behan-
delt den Antrag ohne Ausschussüberweisung in einer Beratung. Über den Antrag
darf frühestens drei Wochen nach seinem Eingang abgestimmt werden. Der Be-
schluss bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages.

§ 5
Aufgaben des Präsidenten

(1) Der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des Landtages und regelt
seine Geschäfte. Er wahrt die Würde und die Rechte des Landtages, fördert seine
Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung
im Hause.

(2) Dem Präsidenten stehen das Hausrecht und die Polizeigewalt in allen Gebäuden
des Landtages zu. Er kann eine Hausordnung erlassen.

(3) Der Präsident leitet die Verwaltung des Landtages. Über Verwaltungsangele-
genheiten von erheblicher Bedeutung entscheidet er im Benehmen mit dem Ältes-
tenrat.

§ 6
Vertretung des Präsidenten

Ist der Präsident verhindert, so tritt ein Vizepräsident an seine Stelle. Der Präsident
vereinbart mit den Vizepräsidenten die Reihenfolge der Vertretung.

§ 7
Schriftführer

(1) Der Landtag wählt auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags der Frak-
tionen zwölf Schriftführer für die Dauer der Wahlperiode. Kommt ein gemeinsamer
Vorschlag der Fraktionen nicht zustande, so schlagen die Fraktionen, auf die nach
dem Höchstzahlverfahren die vierte bis 15. Höchstzahl entfallen, je Höchstzahl ein
Mitglied des Landtages vor. Im Übrigen gelten § 3 und § 4 Abs. 3 bis 6 entspre-
chend.

(2) Die Schriftführer unterstützen den Präsidenten bei seiner Arbeit. Sie lesen insbe-
sondere die Schriftstücke vor, beurkunden die Verhandlungen, führen die Rednerli-
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sten, sammeln und zählen die Stimmzettel, überwachen die Korrektur der Plenar-
protokolle und besorgen andere Angelegenheiten des Landtages nach den Wei-
sungen des Präsidenten. Der Präsident verteilt die Geschäfte.

§ 8
Landtagsverwaltung

(1) Die Landtagsverwaltung unterstützt den Präsidenten bei der Erfüllung seiner
Verwaltungsaufgaben. Insbesondere bereitet sie die Sitzungen des Landtages und
seiner Ausschüsse vor und nimmt für den Präsidenten Vorlagen (§ 18), Petitionen
(§ 47) und andere an den Landtag gerichtete Schriftstücke (§ 54) entgegen.

(2) Der Direktor beim Landtag ist ständiger Vertreter des Präsidenten in der Verwal-
tung.

IV. Ältestenrat

§ 9
Zusammensetzung des Ältestenrates

(1) Mitglieder des Ältestenrates sind der Präsident, die Vizepräsidenten und 12 wei-
tere Mitglieder des Landtages, die dem Präsidenten von den Fraktionen nach dem
Rangmaßzahlverfahren schriftlich benannt werden. § 3 und § 4 Abs. 2 Satz 4 gelten
entsprechend. Der Präsident und die Vizepräsidenten haben beratende Stimme.

(2) Ist ein von einer Fraktion benanntes Mitglied des Ältestenrates verhindert, so
wird es von einem von dieser Fraktion als Vertreter benannten anderen Mitglied des
Landtages vertreten.

(3) Den Vorsitz im Ältestenrat führt der Präsident.

§ 10
Aufgaben des Ältestenrates

(1) Der Ältestenrat unterstützt den Präsidenten in parlamentarischen Angelegenhei-
ten. Er berät insbesondere in Immunitäts- und Geschäftsordnungsangelegenheiten,
über den Terminplan und die Tagesordnung der Sitzungen des Landtages. Er be-
schließt über die Sitzordnung im Plenarsaal.

(2) Der Ältestenrat unterstützt den Präsidenten auch in Angelegenheiten der Verwal-
tung des Landtages. Er wirkt insbesondere mit beim Entwurf des Haushaltsplanes
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für den Landtag, bei der Verfügung über die Räume im Landtagsgebäude, beim
Erlass einer Hausordnung, in Angelegenheiten der Bibliothek, des Archivs und an-
derer Dokumentationen und bei der Verfügung über die Akten des Landtages.

(3) Für die Beratungen des Ältestenrates gelten § 14 Abs. 1 und § 29 entsprechend,
sofern dem Ältestenrat Gegenstände zur Beratung überwiesen wurden.

V. Ausschüsse

§ 11
Einsetzung der Ausschüsse

(1) Der Landtag bildet aus seiner Mitte die folgenden ständigen Ausschüsse:

 1. Ausschuss für Inneres,
 2. Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit,
 3. Ausschuss für Recht und Verfassung,
 4. Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
 5. Ausschuss für Soziales,
 6. Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
 7. Ausschuss für Finanzen,
 8. Ausschuss für Umwelt,
 9. Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr,
10. Ausschuss für Petitionen,
11. Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien.

(2) Der Landtag kann zeitweilige Ausschüsse einsetzen.

(3) Die Ausschüsse können Unterausschüsse einsetzen.

§ 12
Zusammensetzung der Ausschüsse

(1) Die ständigen Ausschüsse haben 12 Mitglieder, soweit der Landtag nicht eine
höhere Mitgliederzahl beschließt. Die Stärke eines zeitweiligen Ausschusses be-
stimmt der Landtag bei der Einsetzung.

(2) Die Ausschussmitglieder und dieselbe Zahl von ständigen Stellvertretern werden
dem Präsidenten von den Fraktionen schriftlich benannt. Jede Fraktion benennt so
viele Mitglieder, wie sich nach dem Rangmaßzahlverfahren aus der Fraktionsstärke
ergibt. § 3 und § 9 Abs. 2 gelten entsprechend. Im Übrigen ist die Stellvertretung
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durch andere Mitglieder der Fraktion im Einzelfall zulässig. Sie ist dem Ausschuss-
vorsitzenden mitzuteilen und in der Niederschrift zu vermerken.

(3) Die Stärke ihrer Unterausschüsse bestimmen die Ausschüsse. Für die Beset-
zung der Unterausschüsse gilt Absatz 2 entsprechend. Jede Fraktion, die im Aus-
schuss vertreten ist, muss jedoch auf ihr Verlangen mindestens mit einem Mitglied
im Unterausschuss vertreten sein. Die Mitglieder eines Unterausschusses sollen
dem übergeordneten Ausschuss angehören. In Ausnahmefällen können die Fraktio-
nen auch Mitglieder des Landtages benennen, die nicht dem Ausschuss angehören.

§ 13
Ausschussvorsitzende

(1) Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse werden dem Präsidenten von den
Fraktionen schriftlich benannt. Die Fraktionen bezeichnen im Ältestenrat nachein-
ander in der Reihenfolge der Rangmaßzahlen jeweils einen ständigen Ausschuss,
für den sie den Vorsitzenden benennen wollen. § 3 gilt entsprechend.

(2) Die Vorsitzenden der zeitweiligen Ausschüsse werden jeweils bei der Einsetzung
von den Fraktionen in der Reihenfolge der Rangmaßzahlen benannt. Dabei werden
diese Ausschüsse für sich gezählt. Im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Der Landtag kann den Vorsitzenden eines Ausschusses abberufen. § 4 Abs. 6
Satz 1 bis 4 gilt entsprechend. Der Abberufene darf von der berechtigten Fraktion
nicht wieder als Vorsitzender benannt werden.

(4) Für die Ausschüsse sind stellvertretende Vorsitzende in entsprechender Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 zu bestellen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Vorsitzenden der Unterausschüsse werden vom übergeordneten Ausschuss
bestimmt.

§ 14
Aufgaben der Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse bereiten die Beratung und die Beschlüsse des Landtages vor.
Die Ausschüsse sind zu baldiger Erledigung der ihnen überwiesenen Beratungsge-
genstände verpflichtet. Finanz- und Haushaltsvorlagen gelten als an den Ausschuss
für Finanzen überwiesen. Die Fachausschüsse sind auf ihr Verlangen zu hören.

(2) Fünf Monate nach Überweisung eines Beratungsgegenstandes können eine Frak-
tion oder acht Mitglieder des Landtages verlangen, dass der Ausschuss durch den
Vorsitzenden oder Berichterstatter dem Landtag einen Bericht über den Stand der
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Beratungen erstattet. Wenn sie es verlangen, ist der Bericht auf die Tagesordnung
des Landtages zu setzen.

(3) Die Ausschüsse können sich auch ohne besonderen Auftrag des Landtages mit
Fragen befassen, die sich auf ihren Geschäftsbereich beziehen. Dazu ist der Antrag
eines Mitgliedes des Ausschusses oder einer Fraktion erforderlich; der Antrag soll
den Beratungsgegenstand konkret bezeichnen und schriftlich begründet werden.
Über den Antrag entscheidet der Ausschuss. Die Beratung kann in der gleichen
Sitzung stattfinden, in der der Antrag gestellt worden ist, es sei denn, eine Fraktion
widerspricht. Eine Entscheidung in der Sache findet jedoch nicht statt; eine Bera-
tung nach Satz 1 kann im Ausschuss nicht zu selbständigen Vorlagen nach § 18
Abs. 1 führen. Besondere Rechte einzelner Ausschüsse, die in dieser Geschäfts-
ordnung verankert sind, werden hierdurch nicht berührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten
nicht für Verhandlungsgegenstände, die bereits anderen Ausschüssen überwiesen
worden sind.

(4) Die Unterausschüsse bereiten die Beratungen und Beschlüsse der übergeordne-
ten Ausschüsse vor. Sie dürfen sich nur mit den Beratungsgegenständen befassen,
die ihnen die übergeordneten Ausschüsse überwiesen haben.

§ 15
Wahlprüfungsausschuss

(1) Die Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verfassung sind zugleich Mitglie-
der des Wahlprüfungsausschusses.

(2) Die Wahl des Vorsitzenden und dessen Vertreter sowie das Verfahren im Aus-
schuss regeln sich nach dem Wahlprüfungsgesetz.

VI. Ausschüsse eigener Art

§ 16
Parlamentarische Untersuchungsausschüsse

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Viertel seiner
Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen.

(2) Die Einsetzung und das Verfahren bestimmen sich nach der Landesverfassung
und dem Untersuchungsausschussgesetz.
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§ 17
Enquetekommissionen

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Viertel seiner
Mitglieder die Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder
bedeutsame Sachkomplexe Enquetekommissionen einzusetzen. Der Antrag muss
den Auftrag der Kommission genau bestimmen und den Zeitpunkt festlegen, bis zu
welchem die Kommission ihren Bericht vorlegen soll.

(2) Der Enquetekommission gehören 12 Mitglieder des Landtages an. § 12 Abs. 2
gilt entsprechend. Jede Fraktion kann bis zu zwei ständige Ersatzmitglieder benen-
nen. Abweichende Vereinbarungen der Fraktionen sind zulässig.

(3) Der Enquetekommission gehören als Sachverständige auch vier Mitglieder an,
die nicht Mitglied des Landtages sind. Die die Landesregierung stützenden Frak-
tionen benennen dem Präsidenten zwei Sachverständige. Die übrigen Sachver-
ständigen werden durch die Opposition benannt. Können sich die Fraktionen nicht
auf die Benennung von Sachverständigen einigen, so werden fünf Sachverständige
durch die Fraktionen in der Reihenfolge der Rangmaßzahlen benannt. Abweichen-
de Vereinbarungen der Fraktionen sind zulässig.

(4) Die Mitglieder der Enquetekommission werden durch den Präsidenten berufen.

(5) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen Mitglied des Land-
tages sein. § 13 Abs. 1, 3 und 4 gilt entsprechend. Mitglieder der Kommission, die
nicht Mitglied des Landtages sind, haben beratende Stimme.

(6) Die Enquetekommission erstattet dem Landtag einen schriftlichen Bericht bis
zum im Einsetzungsbeschluss festgelegten Zeitpunkt, spätestens jedoch bis zum
Ende der Wahlperiode. Jedes Mitglied kann seine abweichende Meinung darlegen.
Seine Stellungnahme ist dem Bericht anzufügen. Sofern ein abschließender Bericht
nicht erstattet werden kann, ist rechtzeitig ein Zwischenbericht vorzulegen, auf des-
sen Grundlage der Landtag entscheidet, ob die Enquetekommission ihre Arbeit fort-
setzen oder einstellen soll. Der Landtag kann jederzeit einen Bericht über den Stand
des Verfahrens verlangen.

(7) Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die ständigen Ausschüsse entspre-
chend, sofern der Landtag oder die Kommission nichts anderes beschließt.
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Zweiter Abschnitt
Gegenstände der Beratung

I. Allgemeine Vorschriften

§ 18
Vorlagen

(1) Folgende Vorlagen können Gegenstand der Verhandlungen des Landtages sein
(selbständige Vorlagen):

 1. Gesetzentwürfe,
 2. Volksinitiativen,
 3. selbständige Anträge,
 4. Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Debatte,
 5. schriftliche Wahlvorschläge,
 6. Große Anfragen und die hierauf gegebenen Antworten der Landesregierung,
 7. Berichte und Beschlussempfehlungen über Petitionen,
 8. Beschlussempfehlungen in Immunitäts-, Geschäftsordnungs- und Wahlprüfungs-

angelegenheiten,
 9. Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Recht und Verfassung in verfas-

sungsgerichtlichen Verfahren,
10. Anträge nach Artikel 72 und 73 der Landesverfassung,
11. Berichte und Beschlussempfehlungen nach § 54 Abs. 3,
12. Berichte und Beschlussempfehlungen von Untersuchungsausschüssen,
13. Berichte von Enquetekommissionen,
14. Zwischenberichte der Ausschüsse,
15. Berichterstattungsverlangen nach § 14 Abs. 2.

(2) Vorlagen zu Verhandlungsgegenständen (unselbständige Vorlagen) sind insbe-
sondere:

1. Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse,
2. Änderungs- und Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen,
3. Änderungs- und Entschließungsanträge zu anderen selbständigen Vorlagen,
4. Alternativanträge zu Anträgen nach § 37.
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§ 19
Behandlung der Vorlagen

(1) Vorlagen werden als Landtagsdrucksachen an alle Mitglieder des Landtages und
an die Landesregierung verteilt. Gleiches gilt für Kleine Anfragen zur schriftlichen
Beantwortung und die hierauf gegebenen Antworten der Landesregierung (§ 44)
sowie für Kleine Anfragen für die Fragestunde (§ 45).

(2) Landtagsdrucksachen gelten als verteilt, wenn sie den Mitgliedern des Landta-
ges in ihre Fächer gelegt, zur Post gegeben, bei Fraktionssitzungen den Fraktionen
zur Verteilung übergeben oder in Sitzungen des Landtages den Mitgliedern des Land-
tages vor Schluss der Sitzung auf ihren Platz gelegt worden sind.

(3) Landtagsdrucksachen gelten auch dann als verteilt, wenn einzelne Mitglieder
des Landtages infolge höherer Gewalt, technischer Schwierigkeiten oder aus zufäl-
ligen Gründen oder wegen vorübergehender Abwesenheit erst nach der allgemei-
nen Verteilung Kenntnis erlangen.

(4) Jedermann kann Landtagsdrucksachen beim Landtag einsehen. Überstücke
können gegen Erstattung der Kosten abgegeben werden.

§ 20
Unzulässige Vorlagen

Vorlagen, die gegen diese Geschäftsordnung oder gegen Formvorschriften der Ver-
fassung oder anderer Gesetze verstoßen, hat der Präsident, sofern der Mangel nicht
behoben wird, zurückzuweisen. Gegen die Zurückweisung können die Antragsteller
beim Präsidenten schriftlich Einspruch einlegen. Über den Einspruch berät der Äl-
testenrat. Er legt dem Landtag eine Beschlussempfehlung vor. Dieser entscheidet in
einer Beratung.

§ 21
Unerledigte Beratungsgegenstände

Sind Vorlagen am Ende der Wahlperiode nicht abschließend behandelt, so gelten
sie als erledigt. Volksinitiative, Volksbegehren, Petitionen, Haushaltsrechnungen und
Anträge der Landesregierung auf Entlastung werden in die nächste Wahlperiode
übernommen.
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§ 22
Geheimschutzordnung

Der Präsident wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ältestenrat eine Geheim-
schutzordnung des Landtages zu erlassen.

II. Gesetzentwürfe

§ 23
Einbringung von Gesetzentwürfen

(1) Gesetzentwürfe können von der Landesregierung, von einer Fraktion, von min-
destens acht Mitgliedern des Landtages oder durch Volksbegehren eingebracht
werden.

(2) Gesetzentwürfe sind beim Präsidenten schriftlich einzureichen. Sie müssen schrift-
lich begründet sein. Gesetzentwürfe einer Fraktion müssen von ihrem Vorsitzenden
oder einem seiner Stellvertreter, Gesetzentwürfe von acht oder mehr Mitgliedern
des Landtages müssen von diesen unterschrieben sein.

(3) Führt ein Gesetzentwurf zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen, so muss er
Angaben über deren Höhe und Deckung enthalten.

§ 24
Einbringung von Änderungs- und Entschließungsanträgen

zu Gesetzentwürfen

(1) Anträge auf Änderung eines Gesetzentwurfs können bis zum Schluss der Aus-
sprache in der letzten Beratung gestellt werden. Gleiches gilt für Anträge auf An-
nahme von Entschließungen, die der Sache nach zu einem Gesetzentwurf gehören.

(2) Die Anträge müssen schriftlich abgefasst sein. Sie sind beim Präsidenten einzu-
reichen oder in der Landtagssitzung dem Sitzungsvorstand zu übergeben. Sie müs-
sen von einer Fraktion oder mindestens acht Mitgliedern des Landtages unterstützt
sein. Führen sie zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen, so müssen sie Angaben
über deren Höhe und Deckung enthalten.

(3) Werden Anträge schon vor ihrer Verteilung (§ 19) beraten, so sind sie zu verle-
sen.
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§ 25
Anzahl der Beratungen

Der Landtag behandelt Gesetzentwürfe in zwei Beratungen. Gesetzentwürfe zur Än-
derung der Verfassung behandelt er in drei Beratungen. Drei Beratungen finden
auch statt, wenn der Landtag dies beschließt oder der Gesetzentwurf am Schluss
der zweiten Beratung wieder an einen Ausschuss überwiesen wird.

§ 26
Beginn der ersten Beratung

(1) Die erste Beratung beginnt frühestens am dritten Tag nach Verteilung des Ge-
setzentwurfs. Sie kann früher beginnen, wenn nicht eine Fraktion oder acht Mitglie-
der des Landtages widersprechen.

(2) Die erste Beratung muss innerhalb von sechs Wochen nach Verteilung des Ge-
setzentwurfs beginnen. Die Frist ist während der Parlamentsferien gehemmt. Sie
kann mit Zustimmung der Antragsteller überschritten werden.

§ 27
Verlauf der ersten Beratung

(1) In der ersten Beratung werden in der Regel nur die Grundzüge des Gesetzent-
wurfs besprochen.

(2) Bei Gesetzentwürfen, die für eine umfassende Beratung im Ausschuss vorgese-
hen sind, kann der Landtag auf eine Aussprache verzichten, wenn nicht eine Frak-
tion oder acht Mitglieder des Landtages widersprechen.

§ 28
Abschluss der ersten Beratung

(1) Am Ende der ersten Beratung kann der Landtag den Gesetzentwurf an einen
Ausschuss oder an mehrere Ausschüsse überweisen. Es wird nur über die Aus-
schussüberweisung abgestimmt. Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf gelten
als mitüberwiesen.

(2) Eine Überweisung gilt als beschlossen, wenn mindestens 24 Mitglieder des Land-
tages dafür stimmen. Der Landtag beschließt jedoch mit Mehrheit darüber, welcher
Ausschuss den Gesetzentwurf behandeln soll. Bestimmt der Landtag keinen Aus-
schuss, so entscheidet der Präsident.
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(3) Gesetzentwürfe, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, gelten
stets auch als an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.

(4) Ist ein Gesetzentwurf mehreren Ausschüssen überwiesen worden, so ist ein Aus-
schuss zum federführenden Ausschuss zu bestimmen. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

§ 29

Ausschussberatung

(1) Der Ausschuss, dem ein Gesetzentwurf überwiesen wurde, berät ihn und legt
dem Landtag eine Beschlussempfehlung vor. Darin empfiehlt er, den Gesetzentwurf
unverändert oder mit bestimmten Änderungen anzunehmen, ihn abzulehnen oder
ihn für erledigt zu erklären. Der Grund der Erledigung ist anzugeben. Der Ausschuss
kann auch eine Entschließung zu dem Gesetzentwurf empfehlen. Die Beschluss-
empfehlung ist schriftlich abzufassen und vom Ausschussvorsitzenden zu unter-
zeichnen.

(2) Der Ausschuss bestimmt aus seiner Mitte einen oder mehrere Berichterstatter.
Der Berichterstatter hat in seinem Bericht die wesentlichen Gesichtspunkte ein-
schließlich der Ansichten der Minderheiten, die in der Ausschussberatung zur Spra-
che kamen, wiederzugeben. Der Bericht wird in der Regel mündlich erstattet. Der
Ausschuss oder der Landtag kann beschließen, dass die mündliche Berichterstat-
tung durch einen schriftlichen Bericht ersetzt oder ergänzt wird.

(3) Werden andere Gesetzentwürfe als Haushaltsvorlagen nach Absatz 4 an meh-
rere Ausschüsse zur Beratung überwiesen, so hat der federführende Ausschuss
den mitberatenden Ausschüssen vor der Abgabe einer Beschlussempfehlung an
den Landtag Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Hierzu übermittelt er den
mitberatenden Ausschüssen eine vorläufige Beschlussempfehlung. Die Frist, in der
die Stellungnahme der mitberatenden Ausschüsse gegenüber dem federführenden
Ausschuss abgegeben sein muss, wird zwischen den Ausschüssen vereinbart. Kommt
diese Verständigung nicht zustande, kann der federführende Ausschuss frühestens
vier Kalenderwochen nach der Verabschiedung der vorläufigen Beschlussempfehlung
endgültig beschließen; der Lauf der Frist ist innerhalb der durch den Ältestenrat zu
beschließenden sitzungsfreien Zeit des Plenums gehemmt. Über den Ablauf des
Mitberatungsverfahrens ist der Landtag zu unterrichten. In seiner Berichterstattung
hat der federführende Ausschuss auch darzulegen, ob und aus welchen Gründen er
von einer Stellungnahme eines mitberatenden Ausschusses abgewichen ist. Im Übri-
gen kann der Ausschuss für Finanzen zu Entwürfen für Gesetze, deren Verabschie-
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dung erhebliche Auswirkungen auf die Abwicklung des laufenden Haushalts oder
die Planungen für künftige Haushaltsjahre haben würde, dem Landtag selbständig
über die Vereinbarkeit mit dem laufenden oder mit künftigen Haushalten Bericht
erstatten und einen Beschluss empfehlen.

(4) Haushaltsvorlagen sind der Entwurf des Haushaltsgesetzes und des Haushalts-
planes, Änderungsvorlagen zu diesen Entwürfen (Ergänzungsvorlagen), Vorlagen
zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes (Nachtragshaus-
haltsvorlagen) sowie alle sonstigen den Haushalt betreffenden Vorlagen. Sie sind
an den Ausschuss für Finanzen zur federführenden Beratung sowie an die übrigen
Fachausschüsse nach § 11 Abs. 1 zur Mitberatung zu überweisen. Der Ausschuss
für Finanzen legt dem Landtag die Beschlussempfehlung vor und bestimmt den Be-
richterstatter. Die mitberatenden Ausschüsse richten ihre Beschlussempfehlungen
an den Ausschuss für Finanzen. Weicht dieser in seiner Beschlussempfehlung an
den Landtag von der Empfehlung eines mitberatenden Ausschusses ab, so ist im
Bericht darauf hinzuweisen.

(5) Der Ausschuss, dem ein Gesetzentwurf überwiesen wurde, kann zu einzelnen
Fragen auch eine Stellungnahme anderer Ausschüsse einholen.

§ 30
Beginn der zweiten Beratung

Die zweite Beratung beginnt frühestens am dritten Tag nach Schluss der ersten
Beratung. Ist der Gesetzentwurf einem Ausschuss überwiesen worden, so beginnt
die zweite Beratung frühestens am zweiten Tag nach Verteilung der Beschlussempfeh-
lung. Sie kann früher beginnen, wenn nicht eine Fraktion oder acht Mitglieder des
Landtages widersprechen.

§ 31
Verlauf der zweiten Beratung

(1) In der zweiten Beratung wird der Gesetzentwurf im Einzelnen behandelt.

(2) Zu Beginn der zweiten Beratung erhält der Berichterstatter des Ausschusses das
Wort. Vor der Einzelberatung findet eine allgemeine Aussprache statt, wenn es die
Landesregierung, eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages wünschen. Eine
allgemeine Aussprache über einen Gesetzesabschnitt oder einen Einzelplan des
Haushalts kann zu Beginn der Beratung dieses Abschnitts oder Einzelplans stattfin-
den.
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(3) In der Einzelberatung werden der Reihe nach alle selbständigen Bestimmungen
des Gesetzes (Artikel, Paragrafen), am Schluss der Abschnitte die Abschnittsüber-
schriften und zuletzt die Einleitung und die Gesetzesüberschrift behandelt. Wenn es
sachdienlich ist, kann von der Reihenfolge des Gesetzentwurfs abgewichen werden
und können mehrere Bestimmungen zusammen oder Teile einzelner Bestimmun-
gen getrennt behandelt werden. Auf die Einzelberatung kann verzichtet werden,
soweit nicht ein Mitglied des Landtages widerspricht.

§ 32
Änderungen in der zweiten Beratung

(1) Über Änderungen zu dem Gesetzentwurf wird jeweils nach der Einzelberatung
zu einem Teil des Gesetzentwurfs, zu dem ein Änderungsantrag oder ein Ände-
rungsvorschlag in der Beschlussempfehlung vorliegt, oder nach der Einzelberatung
insgesamt in einem Abstimmungsvorgang abgestimmt, dessen Verlauf sich nach
§ 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 richtet. Die Abstimmung über die Teile der Beschlussemp-
fehlung kann zusammengefasst werden, soweit nicht Änderungsanträge vorliegen
oder ein anwesendes Mitglied des Landtages getrennte Abstimmung verlangt.

(2) Der Landtag kann einen Änderungsantrag, statt über seine Annahme oder Ab-
lehnung abzustimmen, an einen Ausschuss überweisen.

(3) Liegen mehrere sich gegenseitig ausschließende Änderungsanträge vor, so sind
Anträge, die sich von dem Gesetzentwurf weiter entfernen, vor den weniger weitge-
henden Anträgen zu behandeln. Wird ein weitergehender Antrag angenommen, so
ist ein weniger weitgehender Antrag damit abgelehnt. Wird ein weitergehender An-
trag an einen Ausschuss überwiesen, so ist auch ein weniger weitgehender Antrag
überwiesen.

(4) Änderungsvorschläge in Beschlussempfehlungen werden wie Änderungsanträ-
ge behandelt.

§ 33
Abschluss der zweiten Beratung

(1) Am Ende der zweiten Beratung kann der Landtag den Gesetzentwurf ganz oder
teilweise wieder an einen Ausschuss überweisen. Hat der Landtag einen Änderungs-
antrag an einen Ausschuss überwiesen, so ist insoweit auch der Gesetzentwurf an
den Ausschuss überwiesen. Für die nochmalige Ausschussberatung gilt § 29 entspre-
chend.
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(2) Findet keine dritte Beratung statt, so stimmt der Landtag darüber ab, ob der
ganze Gesetzentwurf mit den Änderungen, die in der zweiten Beratung beschlos-
sen wurden, angenommen werden soll (Schlussabstimmung). Ist in der
Beschlussempfehlung vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf für erledigt zu
erklären, so ist zunächst über diese Empfehlung abzustimmen. Sind Änderungen,
die nicht in der Beschlussempfehlung vorgesehen waren, beschlossen worden, so
kann der Präsident die Schlussabstimmung bis zur Verteilung der in der zweiten
Beratung beschlossenen Fassung aussetzen.

§ 34
Dritte Beratung

(1) Die dritte Beratung beginnt frühestens am zweiten Tag nach Schluss der zweiten
Beratung. Ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung einem Ausschuss überwie-
sen worden, so beginnt die dritte Beratung frühestens am zweiten Tag nach Vertei-
lung der neuen Beschlussempfehlung. Sie kann früher beginnen, wenn nicht eine
Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages widersprechen.

(2) In der dritten Beratung wird der Gesetzentwurf nochmals einzeln behandelt. Wurde
er in der zweiten Beratung geändert, so wird die geänderte Fassung der dritten Be-
ratung zugrunde gelegt. Die geänderte Fassung ist als Landtagsdrucksache zu ver-
teilen.

(3) In der dritten Beratung werden nur die Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf
behandelt, die nach Schluss der zweiten Beratung eingebracht worden sind. An-
träge, die in der zweiten Beratung nicht angenommen wurden, dürfen neu gestellt
werden.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften über die zweite Beratung (§§ 31 bis 33) ent-
sprechend. Eine Ausschussüberweisung findet nicht statt.

§ 35
Behandlung von Entschließungsanträgen

zu Gesetzentwürfen

Über Entschließungen zu Gesetzentwürfen (§ 24 Abs. 1 Satz 2, § 29 Abs. 1 Satz 4)
beschließt der Landtag nach der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf. § 39
gilt entsprechend.
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§ 36
Ausfertigung und Verkündung

(1) Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze werden vom Präsidenten des
Landtages nach Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten und des zuständigen
Fachministers ausgefertigt und binnen Monatsfrist im Gesetz- und Verordnungsblatt
verkündet.

(2) Der Präsident stellt den Wortlaut eines vom Landtag beschlossenen Gesetzes
fest und übersendet es der Landesregierung zur Erstellung der Gesetzesurschrift.
Hierbei kann er offenbare Unrichtigkeiten beseitigen. Soweit dies infolge von Strei-
chungen oder Einfügungen erforderlich geworden ist, kann er auch die Nummern
von Paragrafen oder anderen Teilen des Gesetzes ändern.

III. Entschließungen,
Zustimmungen und andere Beschlüsse

§ 37
Einbringung

(1) Selbständige Anträge, mit denen der Landtag um eine Entschließung, eine Zu-
stimmung oder um einen sonstigen, nicht besonders geregelten Beschluss gebeten
wird, können von der Landesregierung, von einer Fraktion oder von mindestens acht
Mitgliedern des Landtages eingebracht werden.

(2) Anträge nach Absatz 1 sind beim Präsidenten schriftlich einzureichen. Sie müs-
sen schriftlich begründet sein. Anträge einer Fraktion müssen von ihrem Vorsitzen-
den oder einem seiner Stellvertreter, Anträge von acht oder mehr Mitgliedern des
Landtages müssen von diesen unterschrieben sein.

(3) Führen Anträge zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen, so müssen sie An-
gaben über deren Höhe und Deckung enthalten.

(4) Änderungsanträge, die den Gegenstand des Antrages nach Absatz 1 auswech-
seln, sind unzulässig. Im Übrigen gilt § 24 entsprechend.

(5) Alternativanträge zu Anträgen nach Absatz 1 können bis zur Eröffnung der Sit-
zung des Landtages gestellt werden, in der der Antrag behandelt werden soll; sie
sind schriftlich abzufassen. Eine gesonderte Einbringung erfolgt nicht. Über Alternativ-
anträge ist nach der Ablehnung von Anträgen nach Absatz 1 abzustimmen; § 32
Abs. 3 gilt entsprechend.
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§ 38
Beratung

(1) Der Landtag behandelt die Anträge grundsätzlich in einer Beratung. Für den
Beginn der Beratung gilt § 26, für deren weiteren Verlauf gelten die §§ 31 bis 33 und
35 entsprechend. Wird ein Antrag am Schluss der Beratung an einen Ausschuss
überwiesen, so findet eine nochmalige Beratung in entsprechender Anwendung des
§ 34 statt. Die Ausschüsse können eine Beratung in vereinfachtem Verfahren nach
Absatz 3 empfehlen, sofern die Einbringer nicht innerhalb von sieben Tagen wider-
sprechen. Für die Ausschussberatung gilt § 29 entsprechend.

(2) Auf Verlangen überweist der Präsident die Anträge unmittelbar an die Ausschüsse.
Die Ausschussüberweisung gilt als beschlossen, wenn nicht innerhalb von sieben
Tagen nach Verteilung der Unterrichtung durch die Einbringer, eine Fraktion oder
acht Mitglieder des Landtages Widerspruch erhoben wird. Der Präsident bestimmt,
durch welchen Ausschuss die Anträge zu behandeln sind. Werden die Anträge in
mehrere Ausschüsse überwiesen, ist ein federführender Ausschuss zu bestimmen.

(3) Beschlussempfehlungen zu Anträgen nach Absatz 1 können durch den Ältesten-
rat im Einvernehmen mit den Fraktionen in einer Drucksache zusammengefasst und
zur Abstimmung gebracht werden. Der Landtag entscheidet ohne Aussprache.

§ 39
Beschlüsse

(1) Beschlüsse, die der Landtag über Anträge nach § 37 gefasst hat, teilt der Präsi-
dent der Landesregierung mit. Sie werden außerdem als Landtagsdrucksachen ver-
teilt. Die Verteilung kann unterbleiben, wenn der Beschluss nur die Zustimmung zu
einer Maßnahme der Landesregierung oder die Ablehnung eines Antrages enthält.
§ 36 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Enthält ein Beschluss eine Aufforderung an die Landesregierung, so teilt diese
dem Landtag innerhalb von zwei Monaten nach seiner Ausgabe als Drucksache
schriftlich mit, was sie auf den Beschluss veranlasst hat. Der Landtag kann eine
andere Frist bestimmen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschlüsse, die in vorher-
gehenden Wahlperioden gefasst wurden. Die Mitteilung wird als Landtagsdrucksa-
che verteilt.

(3) Mitglieder des Landtages können innerhalb eines Monats nach Verteilung der
Mitteilung beanstanden, dass sie den Beschluss nicht oder nicht vollständig erle-
dige. Hat die Landesregierung eine Frist nach Absatz 2 Satz 1 und 2 nicht eingehalten,
so können Mitglieder des Landtages auch dieses beanstanden.
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(4) Die Beanstandungen sind beim Präsidenten einzureichen. Dieser übermittelt sie
der Landesregierung zur schriftlichen Beantwortung. Die Antwort der Landesregie-
rung wird dem Unterzeichner bekannt gegeben. Sie wird im Landtag besprochen,
wenn es eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages binnen einer Woche nach
Bekanntgabe schriftlich verlangen. Antwortet die Landesregierung nicht innerhalb
eines Monats, so können eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages schrift-
lich verlangen, dass die Angelegenheit im Landtag erörtert wird.

IV. Sonstige Vorlagen

§ 40
Sonstige Vorlagen

(1) Sonstige Vorlagen, insbesondere Vorlagen der Landesregierung, die nicht einen
Gesetzentwurf zum Gegenstand haben, Mitteilungen einzelner Minister sowie Vorla-
gen des Präsidenten des Landesrechnungshofes oder des Landesbeauftragten für
den Datenschutz überweist der Präsident unmittelbar in den zuständigen Ausschuss,
in besonderen Fällen in mehrere Ausschüsse, von denen einer als federführend zu
bestimmen ist.

(2) Ist eine Vorlage nach Absatz 1 dem Landtag lediglich zur Kenntnis zugeleitet, so
hat es mit der Behandlung im Ausschuss sein Bewenden. Im Übrigen gilt § 29 ent-
sprechend.

§ 41
Sonstige Vorlagen nach der Landeshaushaltsordnung

(1) § 40 Abs. 1 gilt auch für Vorlagen der Landesregierung oder des Ministeriums der
Finanzen nach der Landeshaushaltsordnung.

(2) Für Vorlagen nach den §§ 22, 54 Abs. 2 und § 64 Abs. 2 Satz 1 der Landeshaus-
haltsordnung gilt die Stellungnahme, Einwilligung oder Zustimmung des Ausschus-
ses für Finanzen als Stellungnahme, Einwilligung oder Zustimmung des Landtages,
sofern nicht innerhalb einer Woche nach der Beschlussfassung durch den Ausschuss
für Finanzen eine Fraktion dem Präsidenten schriftlich das Verlangen übermittelt, zu
der Vorlage die Entscheidung des Landtages einzuholen. In diesem Fall hat der
Ausschuss für Finanzen dem Landtag eine Beschlussempfehlung zuzuleiten und
einen schriftlichen Bericht zu erstatten.
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V. Landtag und Regierung

§ 42
Bildung der Landesregierung,

konstruktives Misstrauensvotum, Vertrauensantrag

Die Bildung der Landesregierung, die Behandlung eines konstruktiven Misstrauens-
votums oder eines Vertrauensantrages des Ministerpräsidenten bestimmen sich nach
der Landesverfassung.

VI. Anfragen, Aktuelle Debatte

§ 43
Große Anfragen

(1) Eine Fraktion oder mindestens acht Mitglieder des Landtages können eine Gro-
ße Anfrage an die Landesregierung richten. § 37 Abs. 2 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.

(2) Große Anfragen sind schriftlich zu begründen, soweit nicht der Sachverhalt, über
den Auskunft gewünscht wird, aus dem Wortlaut der Anfrage deutlich genug her-
vorgeht. Wortlaut und Begründung der Anfrage sollen knapp und sachlich formuliert
sein. Ihr Inhalt darf nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung begründen und
keine Werturteile oder parlamentarisch unzulässigen Wendungen enthalten.

(3) Der Präsident teilt Große Anfragen der Landesregierung zur schriftlichen Be-
antwortung mit. Die Antwort der Landesregierung wird als Landtagsdrucksache ver-
teilt.

(4) Nach Eingang der schriftlichen Antwort wird die Große Anfrage zur Aussprache
auf die Tagesordnung gesetzt, wenn dies von einer Fraktion oder von mindestens
acht Mitgliedern des Landtages innerhalb von zwei Monaten nach Verteilung der
Drucksache verlangt wird.

(5) Beantwortet die Landesregierung die Große Anfrage nicht innerhalb von zwei
Monaten nach ihrer Ausgabe als Landtagsdrucksache, so wird die Große Anfrage
zur Aussprache auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.

(6) Zu Beginn der Aussprache wird einem der Fragesteller das Wort erteilt. Alsdann
erhält es die Landesregierung. Bei der Aussprache steht einem der Fragesteller das
Schlusswort zu. Beschlüsse zur Sache werden in der Aussprache nicht gefasst.
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§ 44
Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwortung

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwor-
tung an die Landesregierung richten. Die Anfragen sind beim Präsidenten schriftlich
einzureichen. § 43 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Beantwortet die Landesregierung die Kleine Anfrage nicht innerhalb eines Mo-
nats nach ihrem Eingang bei der Landesregierung, so setzt, wenn der Fragesteller
nicht darauf verzichtet, der Präsident die Kleine Anfrage auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung des Landtages und erteilt dem Fragesteller zur Verlesung der An-
frage das Wort. Wird die Anfrage mündlich beantwortet und erscheint dem Frage-
steller die Antwort nicht ausreichend, so kann er ergänzende Fragen stellen. Wird
die Anfrage nach ihrer Verlesung nicht mündlich beantwortet, so findet, wenn es
eine Fraktion oder mindestens acht Mitglieder des Landtages verlangen, eine Aus-
sprache über die Anfrage statt.

§ 45
Kleine Anfragen für die Fragestunde

(1) Kleine Anfragen können auch zur mündlichen Beantwortung in der Fragestunde
gestellt werden, wenn sie hierfür geeignet sind. Insbesondere soll eine kurze Ant-
wort möglich sein. Die Fragen sollen nicht mehr als zwei Fragesätze enthalten. Sie
sollen von nicht nur örtlicher Bedeutung sein. Im Übrigen gilt § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3
entsprechend.

(2) In der Regel findet monatlich eine Fragestunde statt. Die Anfragen sind späte-
stens am achten Tag vor Beginn der Sitzung bis 12 Uhr beim Präsidenten schriftlich
einzureichen. Jedes Mitglied des Landtages darf für eine Fragestunde eine Anfrage
stellen. Der Präsident teilt die Anfragen der Landesregierung mit.

(3) Die Fragestunde dauert nicht länger als 60 Minuten. Können in dieser Zeit nicht
alle Anfragen erledigt werden, so kann der Landtag die Fragestunde verlängern.

(4) In der Fragestunde ruft der Präsident die Anfrage und den Namen des Fragestel-
lers auf. Nach der Worterteilung verliest der Fragesteller die Frage. Darauf erfolgt
die mündliche Beantwortung durch die Landesregierung. Ist der Fragesteller nicht
anwesend, so wird die Antwort zu Protokoll gegeben.

(5) Der Fragesteller und andere Mitglieder des Landtages können mit Genehmigung
des Präsidenten bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Der ordnungsgemäße Ablauf der
Fragestunde darf dadurch nicht gefährdet werden. Für Zusatzfragen gilt § 43 Abs. 2
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Satz 2 und 3 entsprechend. Sie müssen zur Sache gehören und dürfen die ursprüng-
liche Frage nicht auf andere Gegenstände ausdehnen. Zusatzfragen dürfen nicht
verlesen werden.

(6) Die Antworten der Landesregierung zu Anfragen, die bis zum Schluss der Frage-
stunde nicht mehr aufgerufen werden können, werden zu Protokoll gegeben.

§ 46
Aktuelle Debatte

(1) Auf Antrag einer Fraktion findet in den ordentlichen Sitzungen des Landtages
eine Aktuelle Debatte über einen bestimmt bezeichneten Gegenstand (Thema) statt.
Der Gegenstand soll von allgemeinem und aktuellem Interesse sein und die Kompe-
tenz des Landes betreffen.

(2) Jede Fraktion hat im Laufe eines halben Kalenderjahres Anspruch auf dreimali-
ge Berücksichtigung von ihr eingereichter Anträge. Nicht beantragte oder nicht bera-
tene Themen verfallen jeweils am Ende des halben Kalenderjahres.

(3) Für eine Sitzung darf von einer Fraktion nur ein Thema beantragt werden. Der
Antrag kann frühestens während der Aufstellung der Tagesordnung durch den Ältes-
tenrat, spätestens am zweiten Arbeitstag vor Beginn der Sitzung bis 12 Uhr beim
Präsidenten gestellt werden. § 37 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) In einer Aktuellen Debatte werden bis zu drei Themen behandelt. Der Landtag
kann über die Aufnahme eines zusätzlichen Themas entscheiden. Wird dieser An-
trag abgelehnt, so ist er auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Sitzung
des Landtages zu setzen, falls es die beantragende Fraktion verlangt. Im Übrigen
behandelt der Landtag die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs.

(5) In der Aktuellen Debatte beträgt die Redezeit je Fraktion zehn Minuten je Thema.
In der Aussprache erhält als erster Redner der Antragsteller das Wort. Die Lan-
desregierung erhält zehn Minuten Redezeit. Überschreitet ein Mitglied der Landes-
regierung die empfohlene Redezeit, so kann jede Fraktion die gleiche zusätzliche
Redezeit beanspruchen. Erklärungen oder Reden dürfen nicht verlesen werden.

(6) Beschlüsse zur Sache werden in der Aktuellen Debatte nicht gefasst.
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VII. Petitionen

§ 47
Überweisung von Petitionen

(1) Dem Petitionsausschuss obliegt die Behandlung der an den Landtag gerichteten
Bitten und Beschwerden (Petitionen). Der Präsident überweist die Petitionen an den
Petitionsausschuss.

(2) Der Präsident kann die an ihn gerichteten Petitionen dem Petitionsausschuss
überweisen.

(3) Mitglieder des Landtages, die eine Petition überreichen, sind auf ihr Verlangen
bei entsprechender Behandlung im Petitionsausschuss mit beratender Stimme hin-
zuzuziehen.

§ 48
Rechte des Petitionsausschusses

(1) Der Petitionsausschuss stellt Verfahrensgrundsätze über die Behandlung von
Bitten und Beschwerden (Petitionen) auf. Diese sind zum Ausgangspunkt seiner
Entscheidungen im Einzelfall zu machen.

(2) Wenn der Petitionsausschuss um Aktenvorlage, Auskunft oder Zutritt zu Einrich-
tungen nachsucht, ist der zuständige Minister rechtzeitig zu unterrichten.

§ 49
Übertragung von Befugnissen an einzelne Mitglieder

Über die Befugnisse einzelner Mitglieder des Petitionsausschusses beschließt der
Petitionsausschuss. Inhalt und Umfang der Übertragung sind im Beschluss zu be-
stimmen.

§ 50
Beschlussempfehlung und Bericht

(1) Der Bericht des Petitionsausschusses wird in einer Sammelübersicht mit einer
Beschlussempfehlung dem Landtag vorgelegt.

(2) Innerhalb von drei Sitzungswochen nach Drucklegung und Verteilung werden die
Berichte auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt. Sie können mündlich er-



29 GO-LTGESCHÄFTSORDNUNG

gänzt werden. Eine Aussprache findet statt, wenn diese von einer Fraktion oder von
acht Mitgliedern des Landtages verlangt wird.

§ 51
Abschließende Behandlung

(1) Den Petenten wird die Art der Erledigung ihrer Petition mitgeteilt. Die Mitteilung
soll mit Gründen versehen sein.

(2) Soweit der Landtag Petitionen an die Landesregierung zur Berücksichtigung oder
zur Erwägung überwiesen hat, teilt die Landesregierung innerhalb von zwei Mona-
ten dem Landtag schriftlich mit, was sie auf die Beschlüsse veranlasst hat. Die Mit-
teilung wird als Landtagsdrucksache verteilt. Auf Antrag eines Mitglieds des Landta-
ges, dem die Mitteilung nicht befriedigend erscheint, kann der Petitionsausschuss
die Petition von neuem beraten.

VIII. Besondere Beratungsgegenstände

§ 52
Verfassungsgerichtliche Verfahren

Ob der Landtag einem verfassungsgerichtlichen Verfahren beitreten oder eine Stel-
lungnahme gegenüber einem Verfassungsgericht abgeben soll, entscheidet er auf
der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verfas-
sung. Der Ausschuss für Recht und Verfassung soll den Fachausschuss beteiligen,
soweit der Ausschuss für Recht und Verfassung beabsichtigt, dem Landtag die Ab-
gabe einer Stellungnahme zu empfehlen. Gegenüber dem Landtag ist über den we-
sentlichen Inhalt des Beteiligungsverfahrens zu berichten. Der Landtag behandelt
die Empfehlung in einer Beratung; die §§ 24 und 30 bis 33 gelten entsprechend.

§ 53
Immunitätsangelegenheiten

(1) Ist eine Entscheidung des Landtages in einer Immunitätsangelegenheit zu tref-
fen, so berät darüber zunächst der Ältestenrat. Er schlägt dem Landtag in einer
Beschlussempfehlung die Entscheidung vor. Dieser entscheidet in einer Beratung.

(2) Die Beratung über eine Beschlussempfehlung nach Absatz 1 ist an Fristen nicht
gebunden. Sie soll frühestens am dritten Tage nach ihrer Verteilung als Landtags-
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drucksache erfolgen. Ist die Beschlussempfehlung noch nicht verteilt, wird sie verle-
sen.

§ 54
Unterrichtungen

(1) An den Landtag gerichtete Mitteilungen, Denkschriften und sonstige Schreiben,
in denen kein Beschluss erbeten wird, kann der Präsident als Landtagsdrucksachen
oder in anderer Form verteilen lassen. Ergehen diese aufgrund eines Gesetzes, so
sind sie als Landtagsdrucksache zu verteilen. Der Präsident kann Schreiben nach
Satz 1 an Ausschüsse zur Beratung sowie auch zur Berichterstattung überweisen.

(2) Für die Behandlung von Vorlagen der Landesregierung, die der Unterrichtung
des Landtages gemäß Artikel 62 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt über

1. die Vorbereitung von Gesetzen,
2. wichtige Angelegenheiten der Landesplanung,
3. den geplanten Abschluss von Staatsverträgen,
4. Bundesratsangelegenheiten,
5. Verwaltungsabkommen,
6. die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, den Regionen, anderen Staa-

ten und zwischenstaatlichen Einrichtungen sowie für Angelegenheiten der Euro-
päischen Union

dienen, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass der Präsident Unterrich-
tungen nach den Nummern 4 und 6 dem Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten federführend überweist und im Übrigen den federführenden Ausschuss
und die mitberatenden Ausschüsse bestimmt. Unterrichtungen über die Vorberei-
tung von Gesetzen sowie über Ministerpräsidenten- und Fachministerkonferenzen
werden nach einem Verfahren verteilt, das der Präsident im Einvernehmen mit dem
Ältestenrat bestimmt.

(3) Ist eine Angelegenheit einem Ausschuss zur Berichterstattung überwiesen wor-
den, so kann er dem Landtag eine Beschlussempfehlung vorlegen. Der Landtag
behandelt die Empfehlung in einer Beratung. Hierfür gelten die §§ 24 und 30 bis 33
entsprechend.
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§ 54a
Wahrnahme der parlamentarischen Kontrolle der Landesregierung

auf dem Gebiet der akustischen Wohnraumüberwachung
(Artikel 13 Abs. 6 Satz 3 des Grundgesetzes)

Die Landesregierung erstattet gegenüber den Fachausschüssen jährlich über den
im Rahmen der akustischen Wohnraumüberwachung aufgrund von Artikel 13 Abs. 3
bis 5 des Grundgesetzes zum Zwecke der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr
erfolgten Einsatz technischer Mittel Bericht.

Dritter Abschnitt
Ordnung der Sitzungen

I. Sitzungen des Landtages

§ 55
Einberufung, Tagesordnung

(1) Der Landtag wird von seinem Präsidenten einberufen. Zur ersten Sitzung des
neu gewählten Landtages, die spätestens am 30. Tage nach der Wahl stattfinden
muss, beruft der bisherige Präsident den Landtag ein.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen bestimmt der Präsident, wenn der
Landtag darüber keinen Beschluss gefasst hat. Der Präsident kann eine vom Land-
tag beschlossene Tagesordnung erweitern.

(3) Finden mehrere Sitzungen an aufeinander folgenden Tagen statt (Sitzungspe-
riode), wird die Tagesordnung für die gesamte Sitzungsperiode aufgestellt.

(4) Verlangt ein Viertel der Mitglieder des Landtages oder die Landesregierung die
Einberufung des Landtages, so haben sie den gewünschten Beratungsgegenstand
anzugeben. Der Präsident hat den Landtag unverzüglich zu einer Sitzung mit dem
gewünschten Beratungsgegenstand einzuberufen. Die Sitzung muss binnen ange-
messener Zeit, spätestens jedoch zwei Wochen nach Eingang des Antrags statt-
finden.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind möglichst frühzeitig allen Mitglie-
dern des Landtages und der Landesregierung schriftlich mitzuteilen.
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§ 56
Reihenfolge der Beratungspunkte

Unter mehreren Gesetzentwürfen, mehreren Anträgen nach § 37 oder mehreren
anderen Vorlagen gleicher Art richtet sich die Reihenfolge, in der sie auf die Tages-
ordnung gesetzt werden, in der Regel nach dem Eingangsdatum der Vorlagen. Drit-
te Beratungen haben in der Regel vor zweiten und ersten Beratungen Vorrang, zweite
Beratungen vor ersten Beratungen. Gesetzentwürfe haben in der Regel Vorrang vor
Beratungsgegenständen nach § 37 und vor Großen Anfragen.

§ 57
Abweichung von der Tagesordnung

(1) Der Landtag kann, sofern nicht andere Vorschriften entgegenstehen, auf Vor-
schlag des Präsidenten oder auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens acht
Mitgliedern des Landtages beschließen,

1. dass Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, beraten werden, es
sei denn, dass eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages widersprechen,

2. dass die Reihenfolge der Beratungsgegenstände geändert wird,
3. dass verschiedene Punkte der Tagesordnung zusammen beraten werden,
4. dass ein Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt wird,
5. dass die Sitzung vor Erledigung der Tagesordnung geschlossen wird.

(2) Ergibt sich nach Aufstellung der Tagesordnung, dass ein Gegenstand nach den
Vorschriften der Verfassung oder dieser Geschäftsordnung nicht beraten werden
darf, so hat ihn der Präsident von der Tagesordnung abzusetzen.

§ 58
Leitung der Sitzung

(1) In den Sitzungen des Landtages bilden der Präsident und zwei Schriftführer den
Sitzungsvorstand. Der Präsident eröffnet und schließt die Sitzung und leitet die Ver-
handlungen. Hierbei unterstützen ihn die anderen Mitglieder des Sitzungsvorstan-
des.

(2) Sind Präsident und Stellvertreter gleichzeitig verhindert, so übernimmt das älte-
ste anwesende Mitglied des Landtages, das hierzu bereit ist, (Alterspräsident) den
Vorsitz. Sind Schriftführer nicht in ausreichender Zahl erschienen, so bestellt der
Präsident für die Sitzung Stellvertreter.
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(3) Zur Klärung von Zweifeln über die Zweckmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit seiner
Maßnahmen kann der Präsident die Sitzung für kurze Zeit unterbrechen. Wenn es
eine Fraktion oder mindestens acht Mitglieder des Landtages wünschen, kann der
Präsident die Sitzung auch unterbrechen, soweit dies aus anderen Gründen für die
Arbeit des Landtages dienlich ist.

§ 59
Erste Sitzung des Landtages

(1) In der ersten Sitzung des Landtages nach Beginn der Wahlperiode führt bis zur
Wahl des Präsidenten der Alterspräsident den Vorsitz.

(2) Der Alterspräsident eröffnet die erste Sitzung. Er benennt zwei Mitglieder des
Landtages, mit denen er den vorläufigen Sitzungsvorstand bildet. Er stellt die Be-
schlussfähigkeit des Landtages durch Namensaufruf fest und lässt sodann den Prä-
sidenten wählen.

§ 60
Aussprache

(1) Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, eröffnet der Präsident über jeden Ge-
genstand, der auf der Tagesordnung steht, die Aussprache.

(2) Ein Mitglied des Sitzungsvorstandes führt eine Rednerliste. Mitglieder des Land-
tages, die zur Sache sprechen wollen, haben sich beim Sitzungsvorstand schriftlich
zum Wort zu melden. Der Sitzungsvorstand kann Wortmeldungen auch auf andere
Weise entgegennehmen.

(3) Ein Mitglied des Landtages darf sprechen, sobald ihm der Präsident das Wort
erteilt hat.

(4) Zu Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen, die kurz und präzise sein müs-
sen, melden sich die Mitglieder des Landtages über die Saalmikrofone zum Wort;
der Präsident kann das Wort hierzu in jeder Aussprache des Landtages erteilen.
Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen dürfen erst gestellt werden, wenn der
Redner sie auf eine entsprechende Frage des Präsidenten zulässt und das Wort
erteilt worden ist. Im Anschluss an einen Debattenbeitrag kann der Präsident das
Wort zu einer Zwischenbemerkung von höchstens zwei Minuten erteilen; der Red-
ner darf hierauf antworten.
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§ 61
Reihenfolge der Redner

(1) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner. Dabei soll er für sachge-
mäße Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Beratung sorgen und die ver-
schiedenen Auffassungen zum Beratungsgegenstand und die Stärke der Fraktionen
berücksichtigen. Die Vorsitzenden der Fraktionen müssen jederzeit gehört werden;
dieses Recht steht nur ihnen persönlich zu.

(2) Berät der Landtag über Anträge aus seiner Mitte, so kann einer der Antragsteller
zu Beginn und am Schluss der Aussprache das Wort verlangen.

(3) Ein Berichterstatter kann jederzeit das Wort zu einer Ergänzung seines Berichts
verlangen.

§ 62
Rededauer

(1) Bei der Einbringung eines Gegenstandes darf der Redner nicht länger als
15 Minuten sprechen. Auf Vorschlag des Ältestenrates kann der Landtag
die Dauer der Einbringung anders festlegen.

(2) Der Landtag kann für die Beratung eines Gegenstandes den Fraktionen unter
angemessener Berücksichtigung ihrer Stärke bestimmte Redezeiten zuteilen und
die Dauer der einzelnen Reden, auch für Mitglieder der Landesregierung, beschrän-
ken. Der Landtag entscheidet darüber auf der Grundlage einer entsprechenden
Empfehlung des Ältestenrates ohne Aussprache. Teilt der Landtag den Fraktionen
Redezeiten zu, so hat er auch für fraktionslose Mitglieder des Landtages Rede-
zeiten festzusetzen.

(3) Spricht ein Mitglied der Landesregierung, wenn die Redezeit einer Fraktion schon
erschöpft ist, so gewährt der Präsident dieser auf Verlangen noch einmal angemes-
sene Zeit zu einer Erwiderung.

(4) Spricht ein Mitglied des Landtages länger als zulässig, so soll ihm der Präsident
nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen.
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§ 63
Verlesen von Schriftstücken

(1) Die Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. Sie können hierbei Auf-
zeichnungen benutzen. Zitate dürfen sie verlesen, wenn sie diese als solche kennt-
lich machen.

(2) Im Wortlaut vorbereitete Reden dürfen nur mit Erlaubnis des Präsidenten verle-
sen werden. Der Präsident kann die Erlaubnis zurücknehmen. Bei Verstößen gilt
§ 62 Abs. 4 entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten nicht für die Mitglieder der Landesregierung,
für die Berichterstatter und für diejenigen Mitglieder des Landtages, die eine Vorlage
für die Antragsteller begründen. Sie dürfen ihre im Wortlaut vorbereiteten Reden im
Ausnahmefall mit Erlaubnis des Präsidenten zu Protokoll geben. Diese sind im Ste-
nografischen Bericht entsprechend zu kennzeichnen.

§ 64
Sachruf

(1) Der Präsident kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, „Zur
Sache“ rufen.

(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede „Zur Sache“ gerufen und beim zweiten
Mal auf die Folgen eines dritten Sachrufes hingewiesen worden, so kann ihm der
Präsident das Wort entziehen. Ist einem Mitglied des Landtages das Wort entzogen
worden, so darf es das Wort bis zum Schluss der Aussprache nicht wieder erhalten.

§ 65
Schluss der Aussprache

(1) Ist die Rednerliste erschöpft oder hat sich niemand zum Wort gemeldet, so er-
klärt der Präsident die Aussprache für geschlossen.

(2) Der Landtag kann die Aussprache unterbrechen oder schließen. Ein Antrag auf
Unterbrechung oder Schluss der Aussprache bedarf der Unterstützung von einer
Fraktion oder acht anwesenden Mitgliedern des Landtages. Über einen Antrag auf
Schluss der Aussprache ist vor einem Antrag auf Unterbrechung abzustimmen. Über
einen Antrag auf Schluss der Aussprache darf erst abgestimmt werden, nachdem
einer derjenigen, die den Beratungsgegenstand eingebracht hatten, der Berichter-
statter und je ein Redner für und wider den Beratungsgegenstand sprechen konn-
ten. Wird einem Antrag auf Schluss der Aussprache widersprochen, so ist vor der
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Abstimmung über diesen Antrag auch je ein Redner für und wider diesen Antrag zu
hören.

§ 66
Wortmeldungen zur Geschäftsordnung

(1) Ein Mitglied des Landtages, das zum Verfahren sprechen will, kann sich jeder-
zeit, auch nach Schluss der Aussprache, mit dem Zuruf „Zur Geschäftsordnung“
zum Wort melden. Das Wort zur Geschäftsordnung ist ihm sogleich zu erteilen. Eine
Rede darf dadurch jedoch nicht unterbrochen werden.

(2) Wer das Wort zur Geschäftsordnung erhalten hat, darf sich nur zur verfahrens-
mäßigen Behandlung des gerade anstehenden oder des unmittelbar vor ihm be-
handelten Beratungsgegenstandes oder zum Ablauf der Sitzungen des Landtages
äußern. Er darf nicht länger als drei Minuten sprechen. Bei Verstößen gilt § 62 Abs. 4
entsprechend.

§ 67
Persönliche Bemerkungen

Einem Mitglied  des Landtages, das sich zu einer persönlichen Bemerkung zum
Wort gemeldet hat, ist das Wort auch nach dem Schluss der Aussprache zu erteilen.
Das Mitglied des Landtages darf in der persönlichen Bemerkung nur Angriffe zu-
rückweisen, die in der Aussprache gegen das Mitglied gerichtet wurden, oder eigene
Ausführungen berichtigen. Die persönliche Bemerkung ist dem Präsidenten auf sein
Verlangen dem wesentlichen Inhalt nach schriftlich mitzuteilen. Das Mitglied des
Landtages darf nicht länger als drei Minuten sprechen. § 62 Abs. 4 gilt entspre-
chend.

§ 68
Erklärungen außerhalb der Tagesordnung

Außerhalb der Tagesordnung kann der Präsident einem Mitglied des Landtages das
Wort zu einer Erklärung erteilen. Die Erklärung ist ihm vorher dem wesentlichen
Inhalt nach schriftlich mitzuteilen; sie darf nicht länger als drei Minuten dauern.
§ 62 Abs. 4 gilt entsprechend.
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§ 69
Anwesenheit und Anhörung der Landesregierung

(1) Ein Antrag, die Anwesenheit eines Mitglieds der Landesregierung zu verlangen,
muss von einer Fraktion oder mindestens acht Mitgliedern des Landtages unter-
stützt sein. Über den Antrag ist sofort abzustimmen. Der Präsident kann die Sitzung
bis zum Erscheinen des Mitglieds der Landesregierung unterbrechen.

(2) Verlangt nach Schluss einer Aussprache ein Mitglied der Landesregierung das
Wort, so ist die Aussprache wieder eröffnet.

(3) Wird einem Mitglied der Landesregierung auf sein Verlangen außerhalb der Ta-
gesordnung das Wort erteilt, so hat der Präsident die Aussprache über seine Aus-
führungen zu eröffnen, wenn es eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages
verlangen. Beschlüsse zur Sache werden nicht gefasst.

§ 70
Beschlussfähigkeit

(1) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Landtages anwesend sind. Der Präsident stellt zu Beginn jeder Sitzung fest, ob der
Landtag beschlussfähig ist.

(2) Hat der Präsident die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung festgestellt, so
gilt der Landtag, auch wenn nicht mehr die Hälfte der Mitglieder des Landtages an-
wesend ist, weiterhin als beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied des Landtages
vor einer Abstimmung oder Wahl die Beschlussfähigkeit bezweifelt. Dieses gilt als
anwesend.

(3) Wird die Beschlussfähigkeit vor einer Abstimmung oder Wahl bezweifelt, so hat
sie der Sitzungsvorstand, wenn sie nicht offensichtlich zu bejahen oder zu verneinen
ist, durch Namensaufruf festzustellen. Der Präsident kann die Abstimmung oder
Wahl für kurze Zeit aussetzen.

(4) Ist die Beschlussfähigkeit nicht herzustellen, so hat der Präsident die Sitzung zu
schließen. Die unterbliebene Abstimmung oder Wahl und der übrige nicht erledigte
Teil der Tagesordnung sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.
Diese kann von dem Präsidenten auch für denselben Tag einberufen werden.
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§ 71
Zeitpunkt der Abstimmung

Der Landtag stimmt über einen Gegenstand in der Regel unmittelbar nach Schluss
der Aussprache über diesen Gegenstand ab. Werden nach Schluss der Aussprache
noch persönliche Bemerkungen (§ 67) gemacht, so sind diese abzuwarten. Der Land-
tag kann die Abstimmung bis zur nächsten Sitzung vertagen.

§ 72
Fragestellung

(1) Der Präsident lässt in der Weise abstimmen, dass er fragt, wer einem bestimm-
ten Beschlussvorschlag (einer Vorlage, einem Teil einer Vorlage, einem sonstigen
Antrag oder Vorschlag) zustimme.

(2) Der Präsident hat die Fragen so zu stellen, dass der Wille des Landtages in den
Beschlüssen klar zum Ausdruck kommt. Der Präsident kann zu diesem Zweck auch
über Teile eines Beschlussvorschlags getrennt abstimmen lassen.

(3) In der Regel ist über weitergehende Beschlussvorschläge vor den weniger weit-
gehenden abzustimmen. Über einen Hilfsantrag (Eventualantrag) wird erst abge-
stimmt, wenn der Hauptantrag abgelehnt worden ist.

§ 73
Erforderliche Mehrheit

(1) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die
Verfassung nichts anderes bestimmt.

(2) Stimmengleichheit gilt als Ablehnung des Beschlussvorschlags.

§ 74
Form der Abstimmung und Feststellung ihres Ergebnisses

(1) Abgestimmt wird nach Entscheidung des Präsidenten durch Handzeichen oder
durch Aufstehen.

(2) Ist das Ergebnis der Abstimmung zweifelhaft, so kann der Präsident ein zweites
Mal abstimmen lassen oder fragen, wer den Beschlussvorschlag ablehnt (Gegenpro-
be). Wird der Zweifel auch hierdurch nicht beseitigt, so wird durch Namensaufruf
oder nach Absatz 3 abgestimmt.
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(3) Die Mitglieder des Landtages verlassen auf Aufforderung des Präsidenten den
Saal. Die Türen werden geschlossen bis auf die zur Abstimmung erforderlichen
Türen. Der Präsident bestimmt für jede Abstimmungstür einen Zähler. Auf das Glo-
ckenzeichen des Präsidenten treten die Mitglieder des Landtages, die dem Be-
schlussvorschlag zustimmen wollen, durch die Jatür, die ihn ablehnen wollen, durch
die Neintür, die keine Stimme abgeben wollen, durch die Enthaltungstür in den Saal
ein. Die eintretenden Mitglieder des Landtages werden laut gezählt. Kein Mitglied
des Landtages darf vor Schluss der Abstimmung den Saal wieder verlassen. Mit
einem Glockenzeichen schließt der Präsident die Zählung. Hierauf stimmen nur noch
der Präsident und die Zähler ab.

§ 75
Abstimmung durch Namensaufruf und namentliche Abstimmung

(1) Bedarf ein Beschluss einer Mehrheit, die nach der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der des Landtages zu berechnen ist, so ist durch Namensaufruf abzustimmen.

(2) Bei Abstimmung durch Namensaufruf ruft ein Mitglied des Sitzungsvorstandes
alle Mitglieder des Landtages in alphabetischer Reihenfolge mit ihrem Namen auf.
Die Aufgerufenen geben ihre Stimme durch Zuruf („Ja“, „Nein“, „Enthaltung“) ab.

(3) Namentlich muss abgestimmt werden, wenn es eine Fraktion oder acht Mitglie-
der des Landtages bis zum Beginn des Abstimmungsverfahrens verlangen. Eine
namentliche Abstimmung ist nur über den Beratungsgegenstand selbst und über
Änderungs- und Entschließungsanträge dazu zulässig.

(4) Bei der namentlichen Abstimmung wird nach Absatz 2 verfahren. Außerdem wird
im Stenografischen Bericht vermerkt, wie jedes Mitglied des Landtages gestimmt
hat.

§ 76
Erklärungen zur Abstimmung

(1) Jedes Mitglied des Landtages ist berechtigt, nach Bekanntgabe des Ergebnisses
einer Abstimmung seine Stimmabgabe kurz zu begründen. Dies gilt nicht, wenn ohne
Aussprache abzustimmen ist.

(2) Jede Fraktion ist berechtigt, eine Erklärung zur Abstimmung abzugeben.

(3) Erklärungen nach Absatz 1 und 2 dürfen nicht länger als drei Minuten dauern.

(4) Jedes Mitglied des Landtages kann vor der Abstimmung erklären, dass es an der
Abstimmung nicht teilnehme.
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§ 77
Wahlen

(1) Gewählt wird mit Stimmzetteln. Wenn kein anwesendes Mitglied des Landtages
widerspricht, kann durch Handzeichen gewählt werden.

(2) Sofern ein Gesetz nichts anderes bestimmt, ist derjenige gewählt, der die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.

(3) Sind zugleich mehrere Personen zu wählen, so geschieht dies, wenn nichts an-
deres vorgeschrieben ist oder von den Fraktionen vereinbart wird, nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl. Dabei ist das Höchstzahlverfahren anzuwenden.

§ 78
Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts

(1) Die Wahl der Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und deren Vertreter be-
stimmt sich nach dem Landesverfassungsgerichtsgesetz.

(2) Der Ausschuss für Recht und Verfassung unterbreitet dem Landtag dazu einen
Wahlvorschlag.

(3) Der Ausschuss berät rechtzeitig über Vorschläge für die Wahl. Die Sitzungen
sind vertraulich.

(4) Aus der Mitte des Ausschusses, von der Landesregierung und von den Fraktio-
nen können Personen für die Wahl benannt werden.

(5) Der Ausschuss prüft, ob die Personen, die für die Wahl in Betracht kommen, die
Voraussetzungen der §§ 4, 5 und 6 des Landesverfassungsgerichtsgesetzes erfül-
len. Er fordert von ihnen die Erklärung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Landesverfas-
sungsgerichtsgesetzes an. Der Ausschuss kann den Präsidenten des Landesverfas-
sungsgerichts hören und um Auskunft ersuchen.

(6) Personalakten, die der Ausschuss nach § 3 Abs. 2 Satz 4 des Landesverfas-
sungsgerichtsgesetzes über das Landesverfassungsgericht angefordert hat, sind
vertraulich zu behandeln.

(7) Der Ausschuss schlägt dem Landtag für jedes Amt, das zu besetzen ist, eine
Person vor.
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§ 79
Bekanntgabe des Ergebnisses

Nach jeder Abstimmung gibt der Präsident das Ergebnis bekannt.

§ 80
Ordnungsruf und Ausschluss

(1) Verletzt ein Mitglied des Landtages die Ordnung, ruft es der Präsident mit Nen-
nung des Namens „Zur Ordnung“.

(2) Ist ein Mitglied des Landtages während einer Sitzung dreimal „Zur Ordnung“
gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewie-
sen worden oder verletzt ein Mitglied des Landtages in einer Sitzung gröblich die
Ordnung, so kann es der Präsident von dieser Sitzung ausschließen. Das ausge-
schlossene Mitglied hat den Sitzungssaal sofort zu verlassen.

(3) Verlässt das ausgeschlossene Mitglied des Landtages den Sitzungssaal nicht,
so unterbricht oder schließt der Präsident die Sitzung. Er kann das Mitglied aus dem
Saal entfernen lassen.

(4) Wenn ein Mitglied des Landtages durch ordnungswidriges Verhalten die Arbeit
des Landtages erheblich stört, kann ihm der Präsident die Teilnahme an Sitzungen
oder den Aufenthalt im Landtagsgebäude verbieten, soweit dies erforderlich ist, um
weitere Störungen zu verhüten. Befolgt das Mitglied des Landtages das Verbot nicht,
so kann es der Präsident durchsetzen lassen. Von Maßnahmen nach Satz 1 und 2
ist dem Landtag Mitteilung zu machen.

(5) Gegen den Ordnungsruf, den Ausschluss von der Sitzung und gegen ein Verbot
nach Absatz 4 kann das betroffene Mitglied des Landtages binnen drei Tagen schriftlich
beim Präsidenten Einspruch erheben. Über den Einspruch berät der Ältestenrat. Er
empfiehlt dem Landtag eine Entscheidung, der darüber ohne Aussprache beschließt.

§ 81
Ordnung im Sitzungssaal

(1) Der Aufenthalt im Sitzungssaal ist anderen Personen als Mitgliedern des Landta-
ges und Mitgliedern der Landesregierung nur mit Genehmigung des Präsidenten
gestattet.
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(2) Anderen als den im Landtag redeberechtigten Personen ist es untersagt, im
Sitzungssaal oder auf der Tribüne Erklärungen abzugeben sowie Beifall oder Miss-
fallen zu äußern.

(3) Verstößt jemand gegen Absatz 1 oder 2 oder verletzt er in anderer Weise Ord-
nung oder Anstand, so kann ihm der weitere Aufenthalt im Sitzungssaal oder im
Landtagsgebäude untersagt werden. Befolgt er das Verbot nicht, so kann Zwang
angewendet werden.

(4) Wenn im Landtag störende Unruhe entsteht, kann der Präsident die Sitzung
unterbrechen oder schließen. Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er
den Präsidentenstuhl. Hierdurch wird die Sitzung für eine halbe Stunde unterbro-
chen.

(5) Entsteht auf der Tribüne störende Unruhe, so kann der Präsident die Tribüne
räumen lassen.

§ 82
Stenografischer Bericht

(1) Über jede Sitzung des Landtages wird eine wörtliche Niederschrift (Stenografi-
scher Bericht) angefertigt und an die Mitglieder des Landtages und an die Landes-
regierung verteilt. Stenografische Berichte über nichtöffentliche Sitzungen werden
nicht verteilt, sofern der Landtag nichts anderes beschließt.

(2) Jedermann kann Stenografische Berichte über öffentliche Sitzungen beim Land-
tag einsehen. Überstücke können gegen Erstattung der Kosten abgegeben werden.

§ 83
Prüfung der Reden

(1) Jeder Redner erhält die Niederschrift seiner Rede vor ihrer Aufnahme in den
Stenografischen Bericht zur Durchsicht und Berichtigung. Dem Redner ist eine an-
gemessene Frist zur Rückgabe der Niederschrift zu setzen. Gibt der Redner die
Niederschrift nicht fristgemäß zurück, so gilt sie als genehmigt.

(2) Der Redner kann keine Berichtigungen verlangen, die den Sinn der Rede än-
dern. In Zweifelsfällen entscheidet, wenn sich der Redner und der Stenografische
Dienst nicht verständigen, der Präsident.
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II. Sitzungen der Ausschüsse
und des Ältestenrates

§ 84
Einberufung, Tagesordnung

(1) Die Ausschüsse werden auf ihren Beschluss oder auf Anordnung ihres Vorsit-
zenden von der Landtagsverwaltung unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

(2) Ein Drittel der Ausschussmitglieder kann schriftlich unter Angabe des Beratungs-
gegenstandes die Einberufung verlangen, sofern die Beratung des Gegenstandes
zulässig ist (§ 14).

(3) Ort, Zeit und Tagesordnung der Ausschusssitzungen sind der Landesregierung
mitzuteilen.

§ 85
Öffentlichkeit und Vertraulichkeit

(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nichtöffentlich.

(2) Anhörungen von Sachverständigen oder Interessenvertretern finden in öffentli-
cher Sitzung statt, sofern der Ausschuss nichts anderes beschließt. Zu einer öffentli-
chen Sitzung haben die Presse und andere Zuhörer Zutritt, soweit der Raum aus-
reicht.

(3) Beratungsgegenstand und -ergebnis nichtöffentlicher Sitzungen dürfen der Presse
und anderen Außenstehenden mitgeteilt werden, nicht jedoch die Äußerungen ein-
zelner Teilnehmer oder das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder des Landta-
ges in der Sitzung. § 87 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Die Ausschüsse können in besonderen Fällen Teile ihrer Verhandlungen für ver-
traulich erklären. Verhandlungen eines Ausschusses über Unterlagen, die er nach
§ 88 Abs. 1 für vertraulich erklärt hat, sind vertraulich.

(5) Mitteilungen über vertrauliche Verhandlungen eines Ausschusses (Absatz 4) dürfen
nur Mitgliedern dieses Ausschusses, anderen Personen, die an diesen Verhandlungen
teilgenommen haben, den Fraktionsvorsitzenden und dem Präsidenten gemacht
werden.

(6) Ein Ausschuss kann im Einzelfall Abweichungen von Absatz 5 beschließen. Soll
etwas der Öffentlichkeit, insbesondere der Presse, mitgeteilt werden, so legt der
Ausschuss den Wortlaut der Mitteilung fest. Hat der Ausschuss die Verhandlungen
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auf Verlangen der Landesregierung für vertraulich erklärt, so bedarf der Beschluss
nach Satz 1 oder Satz 2 ihres Einvernehmens.

§ 86
Teilnahme von Personen, die dem Ausschuss nicht angehören

(1) Berät ein Ausschuss über Anträge oder Petitionen von Mitgliedern des Landta-
ges, so kann einer der Antragsteller oder der Petent an der Sitzung mit beratender
Stimme teilnehmen. Bei Anträgen von Fraktionen kann die Fraktion ein Mitglied des
Landtages hierfür bestimmen.

(2) In besonderen Fällen kann ein Ausschuss auch andere Mitglieder des Landtages
zu seinen Verhandlungen mit beratender Stimme hinzuziehen.

(3) Der Präsident kann an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teil-
nehmen.

(4) Im Übrigen können Mitglieder des Landtages, die den Ausschüssen nicht ange-
hören, als Zuhörer an den Ausschusssitzungen teilnehmen, soweit nichts anderes
vorgeschrieben ist. Dies gilt nicht für vertrauliche Verhandlungen (§ 85 Abs. 4).

(5) Der Ausschuss kann jederzeit die Anwesenheit eines Mitglieds der Landesregie-
rung verlangen.

(6) Zur Unterstützung von Ausschussmitgliedern kann ein Fraktionsmitarbeiter je
Fraktion an den Ausschusssitzungen ohne Rederecht teilnehmen. Dies gilt nicht für
vertrauliche Verhandlungen.

§ 87
Niederschriften

(1) Über jede Sitzung eines Ausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese
muss die in der Sitzung gefassten Beschlüsse enthalten und soll den wesentlichen
Inhalt der Verhandlungen wiedergeben. Die Niederschriften werden an die Aus-
schussmitglieder und die Fraktionen verteilt. Außerdem werden sie der Landesregie-
rung zugeleitet. Alle Mitglieder des Landtages können, soweit sich aus Absatz 4
nichts anderes ergibt, Einsicht in die Niederschriften verlangen.

(2) In der Sitzung, die auf die Verteilung der Niederschrift folgt, ist über die Billigung
der Niederschrift zu beschließen.

(3) Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen dürfen der Presse und anderen
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.
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(4) Über vertrauliche Verhandlungen wird die Niederschrift in einem Stück zur Ver-
wahrung durch die Landtagsverwaltung und in einem weiteren Stück für die Landes-
regierung hergestellt. Der Ausschuss kann beschließen, dass die Niederschrift, ab-
weichend von Absatz 1 Satz 2, nicht den Inhalt der Verhandlungen wiedergibt. Ein-
sicht in Niederschriften über vertrauliche Verhandlungen gewährt die Landtagsver-
waltung nur den Ausschussmitgliedern, anderen Mitgliedern des Landtages, die an
der Verhandlung teilgenommen haben, und den Fraktionsvorsitzenden.

(5) Die Beschränkung nach Absatz 3 gilt in der laufenden und den zwei folgenden
Wahlperioden. Der Präsident kann Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 zulassen.
§ 88 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 88
Vertrauliche Unterlagen

(1) Die Ausschüsse können in besonderen Fällen Urkunden, Akten und andere Un-
terlagen, deren Inhalt zu ihrer Kenntnis bestimmt ist, für vertraulich erklären.

(2) Vertrauliche Unterlagen sind von der Landtagsverwaltung unter Verschluss zu
halten. Abschriften, Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen dürfen von ihnen
nicht hergestellt werden.

(3) Außerhalb der Verhandlungen des Ausschusses dürfen vertrauliche Unterlagen
nur von dessen Mitgliedern und nur bei einem vom Präsidenten bestimmten Beam-
ten des Landtages eingesehen werden.

(4) Während der Verhandlungen des Ausschusses dürfen vertrauliche Unterlagen
nur von dessen Mitgliedern und von Mitgliedern des Landtages eingesehen werden,
die verhinderte Mitglieder vertreten.

(5) Der Ausschuss kann auch anderen Personen die Einsichtnahme in vertrauliche
Unterlagen gestatten.

(6) § 85 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

(7) Der Ausschuss kann die Vertraulichkeit von Unterlagen wieder aufheben. Nach
Ablauf der Wahlperiode ist dazu der Präsident befugt.

§ 89
Ergänzende Vorschriften

Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Sitzungen des Landtages entsprechend
auch für die Sitzungen der Ausschüsse.
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§ 90
Sitzungen des Ältestenrates

Für die Sitzungen des Ältestenrates gelten § 84 Abs. 1 und 2, § 85 Abs. 1 und 3 bis
6, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und Abs. 3, § 88 und § 89 entsprechend.

Vierter Abschnitt
Auslegung und Änderung der Geschäftsordnung

§ 91
Auslegung der Geschäftsordnung

(1) Während einer Sitzung des Landtages auftretende Zweifel über die Auslegung
dieser Geschäftsordnung entscheidet der Präsident für den Einzelfall.

(2) Im Übrigen obliegt die Auslegung dieser Geschäftsordnung dem Ältestenrat. Der
Präsident, ein Ausschuss, eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages können
verlangen, dass die Auslegung dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt wird.

§ 92
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Der Landtag kann im Einzelfall von Vorschriften dieser Geschäftsordnung abwei-
chen, wenn nicht acht anwesende Mitglieder des Landtages widersprechen.

§ 93
Änderung der Geschäftsordnung

(1) Für Änderungen dieser Geschäftsordnung gelten die Vorschriften über Gesetz-
entwürfe entsprechend.

(2) Der Ältestenrat kann sich auch ohne besondere Überweisung mit Fragen der
Geschäftsordnung befassen und dem Landtag in Beschlussempfehlungen Vorschläge
zu ihrer Änderung machen. Derartige Vorschläge behandelt der Landtag sogleich in
zweiter Beratung.
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Verhaltensregeln für Mitglieder
des Landtages von Sachsen-Anhalt

I.

Die Mitglieder des Landtages haben zur Aufnahme in das Handbuch des Landtages
Folgendes anzugeben:

1. die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar
a) unselbständige Tätigkeit unter Angabe der Branche, der eigenen Funktion

beziehungsweise dienstlichen Stellung,
b) selbständige Gewerbetreibende: Art des Gewerbes und Angabe der Firma,
c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: Angabe des Berufszweiges,
d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit bei mehreren ausge-

übten Berufen;

2. früher ausgeübte Berufe, soweit sie in Erwartung der Mandatsübernahme oder
in Zusammenhang mit ihr aufgegeben worden sind;

3. vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, Genos-
senschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder
einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts;

4. vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Berufsverbänden, Wirtschaftsverei-
nigungen, sonstigen Interessenverbänden oder ähnlichen Organisationen auf
Landes- oder Bundesebene.

II.

(1) Die Mitglieder des Landtages haben dem Präsidenten Beratungstätigkeiten, die
Vertretung fremder Interessen, die Erstattung von Gutachten sowie publizistische
und Vortragstätigkeiten anzuzeigen, soweit diese Tätigkeiten entgeltlich sind und
nicht im Rahmen des ausgeübten Berufes liegen.

(2) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn das Entgelt einen vom Präsidenten festgesetz-
ten Betrag nicht übersteigt.

Anlage
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III.

(1) Ein Mitglied des Landtages hat über alle Spenden und andere unentgeltlichen
Zuwendungen, die ihm für seine politische Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden,
gesondert Rechnung zu führen.

(2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 5 000 Euro übersteigt, ist unter
Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders sowie der Gesamthöhe der
Spende dem Präsidenten anzuzeigen.

(3) Für Spenden an ein Mitglied des Landtages gelten § 23a Abs. 3 und § 25 Abs. 1
und 3 des Gesetzes über die politischen Parteien entsprechend.

IV.

Wirkt ein Mitglied des Landtages in einem Ausschuss an der Beratung oder Abstim-
mung über einen Gegenstand mit, an welchem es selbst oder  ein anderer, für den
es gegen Entgelt tätig ist, ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse hat, so hat es
diese Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuss offen zu legen.

V.

Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen oder geschäftlichen An-
gelegenheiten sind zu unterlassen.

VI.

In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Landtages verpflichtet, durch Rückfragen beim
Präsidenten sich über die Auslegung der Bestimmungen zu vergewissern.

VII.

(1) Ein Mitglied des Landtages darf für die Ausübung des Mandats keine anderen als
die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen oder anderen Vermögensvorteile an-
nehmen.

(2) In Ausübung des Mandats durch Flugreisen erworbene Meilengutschriften, Prä-
mien oder sonstige Vergünstigungen sollen zu Zwecken der Mandatsausübung oder
zu sonstigen dienstlichen Zwecken genutzt werden.
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VIII.

Wird der Vorwurf erhoben, dass ein Mitglied des Landtages gegen diese Verhaltens-
regeln verstoßen habe, so hat der Präsident den Sachverhalt aufzuklären und das
betroffene Mitglied anzuhören. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so
hat der Präsident der Fraktion, der das Mitglied angehört, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Der Präsident teilt das Ergebnis der Überprüfung dem Landtag
mit, wenn ein Verstoß festgestellt worden ist. Der Präsident hat, wenn die Überprü-
fung nicht ergeben hat, dass ein Verstoß vorliegt, auf Ersuchen des betroffenen
Mitglieds dem Landtag dieses Ergebnis mitzuteilen.
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ANGRENZENDE
BESTIMMUNGEN

Genehmigung in Immunitätsangelegenheiten
(Artikel 58 Landesverfassung)

Beschluss des Landtages Drucksache 5/1/2 B

1. Der Landtag genehmigt bis zum Ablauf der fünften Wahlperiode die Durchfüh-
rung von Verfahren gegen Abgeordnete wegen Straftaten, wegen Dienstverge-
hen und als Dienstvergehen geltender Handlungen sowie wegen der Verletzung
von Berufs- oder Standespflichten, es sei denn, dass es sich um Beleidigungen
(§§ 185, 186 und 188 Abs. 1 des Strafgesetzbuches) handelt.

Vor Einleitung eines Verfahrens ist dem Präsidenten des Landtages und, soweit
nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, dem betroffenen Abgeord-
neten Mitteilung zu machen. Unterbleibt eine Mitteilung an den Abgeordneten,
so ist der Präsident auch hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten.
Das Verfahren darf frühestens 48 Stunden nach Eingang der Mitteilung beim
Präsidenten des Landtags eingeleitet werden.

2. Weiter genehmigt der Landtag bis zum Ablauf der fünften Wahlperiode die Ent-
nahme von Blutproben (§ 81a Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung), wenn
dies bei Begehung der Tat, spätestens bis zum Ablauf des folgenden Tages,
erfolgt, sowie die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis einschließlich des Voll-
zuges der damit verbundenen Anordnung der Beschlagnahme des Führerschei-
nes (§ 111a der Strafprozessordnung).

3. Diese Genehmigung umfasst nicht

a) die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer Straftat und den Antrag auf
Erlass eines Strafbefehls,

b) im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten den Hinweis des
Gerichts, dass über die Tat auch aufgrund eines Strafgesetzes entschieden
werden kann (§ 81 Abs. 1 Satz 2 OWiG),

c) den Vollzug einer angeordneten Durchsuchung und einer nicht bereits nach
Nummer 2 genehmigten Beschlagnahme,

d) die Vorlage der Anschuldigungsschrift bei dem für Disziplinarsachen zustän-
digen Gericht, die vorläufige Dienstenthebung und die teilweise Einbehaltung
der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts,
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e) den Antrag auf Einleitung eines ehren- oder berufsgerichtlichen Verfahrens
und den Antrag auf Verhängung eines vorläufigen Berufs- oder Vertretungs-
verbots, gleichgültig, ob das Verbot umfassend ist oder sich auf einzelne be-
rufliche Tätigkeiten beschränkt,

f) andere freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen.

In begründeten Eilfällen sind der Präsident und die Vizepräsidenten ermächtigt,
namens des Landtages einvernehmlich über Ersuchen nach Buchstabe c ab-
schließend zu entscheiden. Der Vorsitzende der Fraktion, der das betroffene
Mitglied des Landtages angehört, ist zu hören. Die Genehmigung kann mit Aufla-
gen verbunden werden. Der Ältestenrat ist im Nachgang zu unterrichten.

4. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer Erzwingungshaft (§§ 96, 97 OWiG)
bedürfen der Genehmigung des Landtages.

5. Bei Anträgen nach Nummer 3 ist der Ältestenrat beauftragt, eine Vorentschei-
dung zu treffen. Hat der Ältestenrat eine Vorentscheidung getroffen, so wird die-
se dem Landtag durch den Präsidenten schriftlich mitgeteilt, ohne auf die Ta-
gesordnung gesetzt zu werden. Sie gilt als Entscheidung des Landtages, wenn
nicht innerhalb von sieben Tagen nach Verteilung der Unterrichtung durch eine
Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages Widerspruch erhoben wird.

6. Das Recht des Landtages, die Aussetzung des Verfahrens zu verlangen (Arti-
kel 58 Abs. 3 der Landesverfassung), bleibt unberührt.
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Grundsätze des Petitionsausschusses
über die Behandlung von Bitten und Beschwerden

Beschluss des Landtages Drucksache 5/1/3 B

Aufgrund der Geschäftsordnung des Landtages (Abschnitt VII §§ 47 ff. GO.LT) stellt
der Landtag für die Behandlung von Bitten und Beschwerden folgende Grundsätze
auf:

1 Eingaben

1.1 Petitionen

1.1.1 Petitionen sind Eingaben, mit denen Bitten oder Beschwerden in eigener
Sache, für andere oder im allgemeinen Interesse vorgetragen werden.

1.1.2 Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Unterlassen
von Verwaltungsbehörden, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die
öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören insbesondere Vorschläge
zur Gesetzgebung.

1.1.3 Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen ein Handeln oder Unter
lassen von Verwaltungsbehörden, Behörden oder sonstigen Einrichtungen
wenden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

1.2 Mehrfachpetitionen, Sammelpetitionen, Massenpetitionen

1.2.1 Mehrfachpetitionen sind Eingaben mit demselben Anliegen, die individuell
abgefasst sind.

1.2.2 Sammelpetitionen sind Unterschriftensammlungen mit demselben Anliegen.

1.2.3 Massenpetitionen sind Eingaben in größerer Anzahl mit demselben Anliegen,
deren Text ganz oder im Wesentlichen übereinstimmt.

1.3 Sonstige Eingaben

Keine Petitionen sind Auskunftsersuchen sowie bloße Mitteilungen, Beleh-
rungen, Vorwürfe, Anerkennungen oder sonstige Meinungsäußerungen ohne
materielles Verlangen.

2 Petenten

2.1 Das Grundrecht auf Petitionen nach der Verfassung (Artikel 17 des Grund-
gesetzes, Artikel 19 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt) steht jeder
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natürlichen Person und jeder inländischen juristischen Person des Privat-
rechts

zu.

2.2 Geschäftsfähigkeit ist zur Ausübung des Petitionsrechts nicht erforderlich; es
genügt, dass der Petent in der Lage ist, sein Anliegen verständlich zu äußern.
Das Petitionsrecht ist von persönlichen Verhältnissen des Petenten wie Wohn-
sitz oder Staatsangehörigkeit unabhängig.

2.3 Wird eine Petition für einen anderen eingereicht, kann eine Legitimation ver-
langt werden. Ist der andere mit der Petition nicht einverstanden, unterbleibt
die weitere Behandlung.

3 Schriftform

3.1 Petitionen sind schriftlich einzureichen. Die Schriftform ist nur mit Namens-
unterschrift gewahrt.

3.2 Ein Recht, Petitionen mündlich vorzubringen oder persönlich zu überreichen,
besteht nicht.

4 Zuständigkeit des Petitionsausschusses

4.1 Der Petitionsausschuss behandelt Petitionen, die den Zuständigkeitsbereich
des Landes Sachsen-Anhalt betreffen.

4.2 Der Petitionsausschuss behandelt Petitionen, die den Zuständigkeitsbereich
der Regierung, von Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die öffentliche
Aufgaben im Lande Sachsen-Anhalt wahrnehmen, betreffen. Dies gilt unab-
hängig davon, inwieweit die Behörden und sonstigen Einrichtungen einer
Aufsicht der Regierung unterliegen.

4.3 Petitionen, die ein Gerichtsverfahren betreffen, behandelt der Ausschuss nur
insoweit, als auf Landesebene

- von den zuständigen Stellen ein bestimmtes Verhalten als Verfahrens betei-
ligte in einem Rechtsstreit verlangt wird.

- eine gesetzliche Regelung gefordert wird, die eine mit den Petitionen an-
  gegriffene Rechtsprechung für die Zukunft unmöglich machen würde.

- die zuständigen Stellen aufgefordert werden, ein ihnen günstiges Urteil nicht
  zu vollstrecken.

Soweit ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit verlangt wird, werden
          sie nicht behandelt.
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5 Petitionsinformations- und Petitionsüberweisungsrechte

5.1 Gemäß Geschäftsordnung des Landtages (§ 51 Abs. 1) hat der Petent ein
Informationsrecht sowohl bei Bitten als auch Beschwerden.

5.2 In Angelegenheiten der Landesverwaltung richtet sich das Informationsrecht
grundsätzlich gegen die Regierung.

Soweit eine Aufsicht des Landes nicht besteht, richtet es sich unmittelbar
gegen die zuständige Stelle, die öffentliche Aufgaben des Landes wahrnimmt.

5.3 Soweit Ersuchen um Unterlagen, Auskunft oder Zutritt zu Einrichtungen un-
mittelbar an Behörden des Landes, landesunmittelbare Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gerichtet werden, ist das
zuständige Mitglied der Regierung zu verständigen (§ 48 Abs. 2 GO.LT).
Für die Einsicht in MfS-/AfNS-Akten gibt es eine noch zu erlassende Son-
derregelung.

5.4.1 Zur Erledigung einer Petition kann der Petitionsausschuss mittels einer Be-
schlussempfehlung für den Landtag beantragen, die Petition der Regierung
zu überweisen.

Des Weiteren ist gemäß § 51 Abs. 2 der GO.LT zu verfahren.

5.4.2 Soweit eine Aufsicht der Regierung nicht besteht, richtet sich das Überwei-
sungsrecht unmittelbar an die Einrichtung der Landesverwaltung oder die
zuständige Stelle, die öffentliche Aufgaben des Landes wahrnimmt.

6 Bearbeitung der Eingaben durch den Ausschussdienst

6.1.1 Jede Eingabe wird grundsätzlich gesondert erfasst.

6.1.2 Bei Mehrfachpetitionen wird eine Petition als Leitpetition geführt.

6.1.3 Massenpetitionen werden als eine Petition (Leitpetition) für die Bearbeitung
geführt. Die einzelnen Petitionen werden gesammelt und zahlenmäßig er-
fasst.

6.2 Eingaben, die keine Petition sind (s. 1.3), werden so weit wie möglich durch
eine Mitteilung an den Einsender, insbesondere durch einen Rat oder Hin-
weis, oder durch Weiterleitung erledigt. Im Übrigen werden sie weggelegt.



55 GO-LTGESCHÄFTSORDNUNG

6.3.1 Zur Erledigung durch den Ausschuss bereitet der Ausschussdienst grund-
sätzlich Petitionen nicht vor,

- deren Inhalt verworren ist,
- die unleserlich sind,
- bei denen Anschrift oder Unterschrift des Petenten falsch oder gefälscht

sind,
- bei denen Anschrift oder Unterschrift des Petenten ganz oder teilweise

fehlen,
- mit denen etwas tatsächlich Unmögliches, eine strafbare Handlung, eine

Ordnungswidrigkeit oder eine Maßnahme verlangt wird, die gegen die
verfassungsmäßige Ordnung verstößt,

- die beleidigenden, erpresserischen oder nötigenden Inhalt haben.

6.3.2 Sofern ein Mangel der Petition (s. 6.3.1) vom Petenten nicht innerhalb einer
angemessenen Frist oder von Amts wegen behoben wird, legt der Aus-
schussdienst die Petition im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden weg.

6.4 Ein Anspruch auf eine erneute sachliche Prüfung einer Petition besteht nicht,
wenn der Petent sein Anliegen bereits in einer früheren Petition vorgebracht
hat, diese beschieden worden ist und keine neuen entscheidungserheblichen
Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden.

6.5 Zu den behandelbaren Petitionen holt der Ausschussdienst in der Regel
schriftliche Stellungnahmen der Regierung oder anderer zur Auskunft ver-
pflichteter Stellen ein.

6.6 Betrifft eine Petition einen Gegenstand der Beratung in einem Fachaus-
schuss, wird eine schriftliche Stellungnahme des Fachausschusses einge-
holt. Liegt diese Stellungnahme des Fachausschusses nach Ablauf einer
angemessenen Frist von vier Wochen nicht vor, ist dem Petenten ein Zwi-
schenbescheid zu geben.

6.7 Wird dem Anliegen des Petenten entsprochen, erhält er hierüber einen Be-
scheid. Der Ausschussdienst erstellt ein Verzeichnis der positiv erledigten
Petitionen.

6.8 Ist der Ausschussdienst der Auffassung, dass die Petition offensichtlich er-
folglos bleiben wird, kann er dem Petenten die Gründe mit dem Hinweis
mitteilen, dass das Petitionsverfahren abgeschlossen werde, wenn er inner-
halb von sechs Wochen keine Einwendungen erhebe.
Äußert sich der Petent nicht innerhalb dieser Frist, so nimmt der Ausschuss-
dienst die Petition in ein Verzeichnis von erledigten Petitionen auf.
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6.9 Der Ausschussdienst schlägt für jede nicht nach Nummer 6.7 und Nummer
6.8 erledigte Petition zwei verschiedenen Fraktionen angehörende Aus-
schussmitglieder als Berichterstatter vor. Jede andere Fraktion im Ausschuss
kann einen eigenen Berichterstatter zusätzlich verlangen. Kann der Landtag
bei einer Petition selbst Abhilfe schaffen, so ist jeder Fraktion im Ausschuss
die Petition zur Kenntnis zu geben und danach zu fragen, ob sie einen ei-
genen Berichterstatter will.

6.10 Der Ausschussdienst erarbeitet Vorschläge zur weiteren Sachaufklärung
(Nummer 6.11) oder zur abschließenden Erledigung (Nummer 6.12) und
leitet sie den Berichterstattern zu.

6.11 Zur weiteren Sachaufklärung kann insbesondere vorgeschlagen werden,

- eine zusätzliche Stellungnahme einzuholen,

- einen Vertreter der Regierung zur Sitzung zu laden.

6.12 Die Vorschläge zur abschließenden Erledigung durch den Landtag können
insbesondere lauten:

6.12.1 Die Petition der Regierung zur Berücksichtigung zu überweisen,

- weil das Anliegen des Petenten begründet und Abhilfe notwendig ist.

6.12.2 Die Petition der Regierung zur Erwägung zu überweisen,

- weil die Eingabe Anlass zu einem Ersuchen an die Regierung gibt, das
Anliegen noch einmal zu überprüfen und nach Möglichkeiten der Abhilfe
zu suchen.

6.12.3 Die Petition der Regierung als Material zu überweisen,

- um zum Beispiel zu erreichen, dass die Regierung sie in die Vorbereitung
von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder
Untersuchungen einbezieht.

6.12.4 Die Petition der Regierung zu überweisen,

- um sie auf die Begründung des Beschlusses des Landtages hinzuweisen

oder

- um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu ma-
chen.
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6.12.5 Die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis zu geben,

- weil sie zum Beispiel als Anregung für eine parlamentarische Initiative
geeignet erscheint,

- um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu ma-
chen.

6.12.6 Das Petitionsverfahren abzuschließen,

- weil das Anliegen inhaltlich bereits in der laufenden Wahlperiode behan-
delt worden ist,

- weil dem Anliegen entsprochen worden ist,
- weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht

gestellt werden kann,
- weil der Bitte oder Beschwerde nicht entsprochen werden kann,
- weil das Verhalten der Verwaltung nicht zu beanstanden ist,
- weil die Eingabe inhaltlich nicht behandelt werden kann.

6.13 Die zu Nummer 6.12 aufgeführten Vorschläge sind hinsichtlich der Art der
Erledigung und hinsichtlich der Stelle, an die sich eine Überweisung richten
kann, beispielhaft. Sie sind schriftlich zu begründen.

7 Behandlung der Petitionen durch den Petitionsausschuss

7.1.1 Die Berichterstatter prüfen den Vorschlag des Ausschussdienstes binnen
zwei Wochen und legen dem Ausschuss Anträge zur weiteren Behandlung
der Petitionen (entsprechend Nummern 6.11 und 6.12) vor. Anträgen eines
Berichterstatters zur weiteren Sachaufklärung soll der Ausschuss in der Regel
stattgeben. Bei voneinander abweichenden Anträgen soll eine kurze Be-
gründung gegeben werden.

7.1.2 Bei Massen- und Mehrfachpetitionen gelten die Anträge der Berichterstatter
zur Leitpetition auch für die dazu vorliegenden übrigen Petitionen.

7.2.1 In der Ausschusssitzung werden Petitionen einzeln aufgerufen,

- deren Überweisung zur Berücksichtigung oder zur Erwägung beantragt
wird,

- zu denen beantragt wird, sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis
zu geben,

- zu denen die Anträge der Berichterstatter und der Vorschlag des Aus-
schussdienstes nicht übereinstimmen,

- deren Einzelberatung beantragt ist,
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- zu denen beantragt wird, einen Vertreter der Regierung zu laden,
- zu denen beantragt wird, von den sonstigen Befugnissen des Petitions-

ausschusses Gebrauch zu machen.

7.2.2 Die Begründung für die Beschlussempfehlung wird in der Ausschusssitzung
nur ausnahmsweise aufgerufen, insbesondere wenn im Einzelfall die Ableh-
nung eines Antrages zur abschließenden Erledigung in die Begründung auf-
genommen werden soll.

7.3.1 Sonstige Petitionen, bei denen die Anträge der Berichterstatter und der Vor-
schlag des Ausschussdienstes übereinstimmen, werden in einer Aufstellung
erfasst und dem Ausschuss zur Sammelabstimmung vorgelegt.

7.3.2 Gehen nach dem Ausschussbeschluss über eine Leitpetition von Mehrfach-
petitionen weitere Mehrfachpetitionen mit demselben Anliegen ein, werden
sie in einer Aufstellung zusammengefasst und im Ausschuss mit dem An-
trag zur Leitpetition zur Sammelabstimmung gestellt.

7.3.3 Nach dem Ausschussbeschluss über eine Massenpetition (s. 1.2.3) einge-
hende weitere Eingaben mit demselben Anliegen werden nur noch gesam-
melt und zahlenmäßig erfasst. Dem Ausschuss wird vierteljährlich darüber
berichtet.

7.3.4 Das Verfahren nach den Nummern 7.3.2 und 7.3.3 ist nur während der Wahl-
periode anwendbar, in der der Beschluss zur Leitpetition gefasst wurde. Än-
dert sich während der Wahlperiode die Sach- und Rechtslage oder die Auf-
fassung des Ausschusses, die der Beschlussfassung zum Gegenstand der
Leitpetition zugrunde lag, ist das Verfahren nicht mehr anwendbar.

7.4 Dem Ausschuss werden zur Bestätigung vorgelegt:

- die Verzeichnisse nach Nummer 6.7 und Nummer 6.8,
- das Verzeichnis der Petitionen, zu denen Ferienbescheide (Nummer 8.1.2)

ergangen sind,
- das Protokoll über jede Ausschusssitzung in der auf die Protokollvertei-

lung folgenden Sitzung.

7.5.1 Der Petitionsausschuss berichtet dem Landtag über die von ihm behandel-
ten Petitionen mit einer Beschlussempfehlung in Form von Sammelüber-
sichten (§ 50 GO.LT).

7.5.2 Wird von einer Fraktion eine Aussprache über eine Beschlussempfehlung
oder ein Änderungsantrag zu einer Beschlussempfehlung angekündigt, wird
die Beschlussempfehlung gesondert ausgedruckt.
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8 Ausführung der Beschlüsse

8.1 Benachrichtigung der Petenten

8.1.1 Nachdem der Landtag über die Beschlussempfehlung entschieden hat, teilt
der Vorsitzende dem Petenten die Art der Erledigung seiner Petition mit. Die
Mitteilung soll einen Hinweis auf die Sammelübersicht und - wenn über die
Beschlussempfehlung eine Aussprache stattgefunden hat - auch einen Hin-
weis auf die Aussprache und das Plenarprotokoll enthalten. Die Begrün-
dung zur Beschlussempfehlung ist beizufügen.

8.1.2 Tritt der Landtag für mehr als drei Wochen nicht zu einer Sitzung zusammen
und stimmen die Anträge der Berichterstatter und der Vorschlag des Aus-
schussdienstes zur Erledigung einer Petition überein, so wird der Petent
bereits vor der Beschlussfassung durch den Landtag über die Beschlussemp-
fehlung mit Begründung unterrichtet (sog. Ferienbescheid).

8.1.3.1 Bei Petitionen, die von einer nichtrechtsfähigen Personengemeinschaft (Bür-
gerinitiative etc.) unter einem Gesamtnamen oder einer Kollektivbezeichnung
eingebracht werden, wird über die Art der Erledigung nur informiert, wer als
Kontaktperson anzusehen ist.

8.1.3.2 Das Gleiche gilt bei Sammelpetitionen.

8.1.3.3 Haben die Petenten keine gemeinsame Kontaktadresse, kann die Benach-
richtigung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Hierüber so-
wie über die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung entscheidet
der Ausschuss.

8.1.4.1 Bei Massenpetitionen genügt in der Regel die Benachrichtigung einer Per-
son oder Stelle, wenn sie als gemeinsame Kontaktadresse anzusehen ist.

8.1.4.2 Haben die Petenten keine gemeinsame Kontaktadresse, kann die Einzelbe-
nachrichtigung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Hierüber
sowie über die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung entscheidet
der Petitionsausschuss.

8.1.5 Der Ausschuss kann bei den Nummern 8.1.3.1, 8.1.3.2 und 8.1.4.1 zusätz-
lich eine öffentliche Bekanntmachung beschließen.

8.2 Unterrichtung der Regierung und anderer Stellen

8.2.1.1 Beschlüsse des Landtages, eine Petition der Regierung zur Berücksichti-
gung zu überweisen, teilt der Landtagspräsident dem Ministerpräsidenten
mit. Beschlüsse des Landtages, eine Petition der Regierung zur Erwägung
zu überweisen, teilt der Vorsitzende dem zuständigen Minister mit.
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8.2.1.2 Der Regierung wird zur Beantwortung eine Frist von in der Regel zwei Mo-
naten gesetzt.

8.2.1.3 Richtet sich ein Berücksichtigungs- oder Erwägungsbeschluss an eine an-
dere Stelle als die Regierung (s. 5.4.1), gelten die Nummern 8.2.1.1 und
8.2.1.2 entsprechend.

8.2.1.4 Beschlüsse des Landtages, eine Petition der Regierung als Material zu über-
weisen, teilt der Vorsitzende dem zuständigen Minister mit. Dieser soll dem
Petitionsausschuss über die weitere Sachbehandlung spätestens nach ei-
nem halben Jahr berichten.

8.2.2 Alle anderen Beschlüsse übermittelt der Vorsitzende.

8.3 Der Ausschussdienst gibt die Antwort der Regierung oder einer anderen
Stelle (s. 5.4.1/5.4.2) den Ausschussmitgliedern durch eine Ausschuss-
drucksache zur Kenntnis.

9 Tätigkeitsbericht
Der Petitionsausschuss erstattet dem Landtag jährlich einen schriftlichen
Bericht über seine Tätigkeit.
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Redezeitstruktur

Der Ältestenrat hat in seiner 1. Sitzung am 24. April 2006 folgende Redezeitstruktur
beschlossen:

Redezeittabelle

  Fraktionen Redezeitstruktur
            (Angaben in Minuten)

A B C D E F G H

  CDU 5 10 12 26 37 51 74 100

  Linkspartei.PDS 5 10  8 16 24 34 47 64

  SPD 5 10  8 15 23 32 45 61

  FDP 5 10  5  8 10 13 16 21

  Landesregierung 10 10 12 25 36 50 73 99

  Gesamt-
  debattendauer 30 50 45 90 130 180 255 345


